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herigen Festlegungen zur Gewichtung von Einzelmerkmalen 
(prägende Leistungsmerkmale) nach der Anlage:

1. Allgemeiner Vollzugsdienst bei Justizvollzugsanstalten,
2. Krankenpflegedienst bei Justizvollzugsanstalten,
3. Werkdienst bei den Justizvollzugsanstalten,
4. Gehobener Vollzugs- und Verwaltungsdienst bei Justizvoll-

zugsanstalten und
5. Pädagogischer Dienst bei Justizvollzugseinrichtungen.

Für die Laufbahn des Psychologischen Dienstes, für die das 
Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz 
ebenfalls Laufbahnordnungsbehörde ist, gelten die gemäß Num-
mer 5.3 Satz 6 BeurtVV erfolgten vorherigen Festlegungen zur 
Gewichtung von Einzelmerkmalen.

II. Inkrafttreten

Diese Allgemeine Verfügung tritt am Tag nach der Veröffentli-
chung in Kraft. 

Potsdam, den 20. August 2019

Der Staatssekretär
im Ministerium der Justiz 

und für Europa und Verbraucherschutz

Dr. Ronald Pienkny

Ergänzende Ausführungsbestimmungen 
für den Justizvollzug zur Verwaltungsvorschrift 

des Ministeriums des Innern und für Kommunales 
über die dienstliche Beurteilung der Beamtinnen 

und Beamten im Landesdienst (BeurtVV) 

Allgemeine Verfügung des Staatssekretärs 
im Ministerium der Justiz und für Europa 

und Verbraucherschutz
Vom 20. August 2019

(2000-IV.004)

Zur Ausführung der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des 
Innern und für Kommunales (MIK) über die dienstliche Beur-
teilung der Beamtinnen und Beamten im Landesdienst (Beur-
teilungsrichtlinie – BeurtVV) vom 16. November 2010 (ABl. 
S. 2065), die zuletzt durch Verwaltungsvorschrift des MIK vom 
28. Januar 2019 (ABl. S. 211) geändert worden ist, treffe ich 
ergänzend zu den Ausführungsbestimmungen vom 3. Mai 2019 
(JMBl. S. 42) folgende weitere Regelung: 

I. Gewichtung von Einzelmerkmalen

Auf der Grundlage von Nummer 5.3 Satz 5 BeurtVV gelten für 
die folgenden, im Justizvollzug des Landes Brandenburg vor-
handenen Laufbahnen, für die das Ministerium der Justiz und 
für Europa und Verbraucherschutz Laufbahnordnungsbehör- 
de nach der Laufbahnverordnung vom 16. September 2009  
(GVBl. II S. 622) ist, die durch Artikel 2 der Verordnung vom 
2. Februar 2016 (GVBl. II Nr. 4) geändert worden ist, die vor-

Allgemeine Verfügungen und Rundverfügungen
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1.2  Die Schiedsstelle ist Gütestelle im Sinne des § 794 Ab-
satz 1 Nummer 1 der Zivilprozessordnung (vgl. § 1 des 
Brandenburgischen Gütestellengesetzes vom 5. Okto-  
ber 2000 [GVBl. I S. 134, 135], das durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 8. März 2018 [GVBl. I Nr. 4] geändert 
worden ist) und Vergleichsbehörde im Sinne des § 380 
Absatz 1 der Strafprozessordnung (StPO).

1.3  Die Schiedsperson führt das kleine Landessiegel als 
Farbdrucksiegel mit der Umschrift „Schiedsstelle“ und 
einen auf die Gemeinde, die Verbandsgemeinde oder auf 
den Amtsbezirk hinweisenden Zusatz (§ 5 Absatz 5  
der Hoheitszeichenverordnung vom 20. April 2007  
[GVBl. II S. 106], die zuletzt durch Artikel 2 der Ver-
ordnung vom 22. August 2013 [GVBl. II Nr. 62] geän-
dert worden ist). Das Siegel darf nur im Rahmen der 
Amtstätigkeit benutzt werden.

1.4  Die Schiedsperson hat das Siegel so aufzubewahren, 
dass Unbefugte es nicht benutzen können. Bei Verlust 
hat sie die Leitung des Amtsgerichts und den hauptamt-
lichen Bürgermeister der jeweiligen Gebietskörperschaft 
oder den Amtsdirektor unverzüglich zu unterrichten.

1.5  Es wird empfohlen, das Gebäude, in dem die Aufgaben 
der Schiedsstelle wahrgenommen werden, durch ein 
Amtsschild kenntlich zu machen, welches - wie das 
Dienstsiegel - das Landeswappen und darunter die Be-
zeichnung „Schiedsstelle“ mit einem auf die Gemeinde, 
die Verbandsgemeinde oder auf den Amtsbezirk hinwei-
senden Zusatz zeigt. In diesem Fall ist im angestammten 
Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden unter dem Amts-
schild in deutscher Sprache ein Zusatzschild anzubrin-
gen, das die Aufschrift „Schiedsstelle“ auch in nieder-
sorbischer Sprache trägt.

1.6 Das Dienstsiegel und das Amtsschild stellen die Ge-
meinde, die Verbandsgemeinde oder das Amt.

2 Stellvertretung 

 Die Schiedsperson, die durch Krankheit, Urlaub oder 
aus anderen Gründen an der Ausübung ihres Amtes ge-
hindert ist, hat unverzüglich die stellvertretende Schieds-
person zu verständigen. Dieser sind bei Eintritt des 
Vertretungsfalles die amtlichen Bücher und das Dienst-
siegel der Schiedsstelle zu übergeben. Die Übergabe und 
die Rückgabe nach Beendigung der Vertretung sind 
jeweils zu quittieren. Ist auch die stellvertretende 
Schiedsperson verhindert, so sind die Leitung des Amts-
gerichts und der hauptamtliche Bürgermeister der jewei-
ligen Gebietskörperschaft oder der Amtsdirektor zu 
unterrichten. 

3 Strafrechtliche Verantwortlichkeit

 Die Schiedsperson unterliegt den für Amtsträger gel-
tenden besonderen Strafvorschriften, weil sie als ehren-
amtlich Tätige in einem öffentlich-rechtlichen Amtsver-
hältnis steht (§ 11 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b des 
Strafgesetzbuchs [StGB]).

Verwaltungsvorschriften zum Schiedsstellengesetz

Allgemeine Verfügung des Ministeriums der Justiz
und für Europa und Verbraucherschutz

Vom 27. August 2019 
(3180-II.4)

Zur Unterstützung der ordnungsgemäßen Amtsausübung der 
Schiedsstellen ergeht nachfolgende Allgemeine Verfügung.  
Die in dieser Allgemeinen Verfügung ohne nähere Angaben 
aufgeführten Paragrafen beziehen sich auf das Schiedsstellen-
gesetz (SchG).

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Allgemeinen 
Verfügung gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

Erster Abschnitt
Die Schiedsstelle

VV zu § 1 (Einrichtung von Schiedsstellen)

1  Zuständig für die Einrichtung von Schiedsstellen sind 
die Gemeinden. 

 Haben Gemeinden eine Verbandsgemeinde gebildet, ist 
die Verbandsgemeinde nach § 4 Absatz 2 Nummer 6 des 
Verbandsgemeinde- und Mitverwaltungsgesetzes vom 
15. Oktober 2018 (GVBl. I Nr. 22) anstelle der ver-
bandsgemeindeangehörigen Gemeinden (Ortsgemein-
den) Trägerin der Aufgaben nach dem Schiedsstellen-
gesetz.

 Werden nicht in allen amtsangehörigen Gemeinden 
Schiedsstellen gebildet, so richtet das Amt in Anwen-
dung des § 135 Absatz 5 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg für die übrigen Gemeinden 
Schiedsstellen ein. In diesen Fällen unterhält das Amt 
die Schiedsstellen und bestimmt auch deren Zuständig-
keitsbereiche.

2  Die Grenzen eines Schiedsamtsbezirks können auch 
während der Amtszeit der Schiedsstelle geändert wer-
den. Sie dürfen die Grenzen des Geschäftsbereichs des 
jeweils zuständigen Amtsgerichts nicht überschreiten.

3  Es empfiehlt sich, die Einrichtung und die Änderung 
einer Schiedsstelle und deren Zuständigkeitsbereich öf-
fentlich bekannt zu machen. Der Direktor oder der Prä-
sident des Amtsgerichts (Leitung des Amtsgerichts) ist 
hierüber zu unterrichten.

4 Die Tätigkeit der Gemeinden, der Verbandsgemeinden 
und der Ämter bei der Einrichtung und Unterhaltung der 
Schiedsstellen unterliegt der Rechtsaufsicht (Kommu-
nalaufsicht). 

VV zu § 2 (Besetzung der Schiedsstelle, Stellvertretung)

1 Amtsbezeichnung, Dienstsiegel, Amtsschild

1.1  Die Aufgaben der Schiedsstelle werden von Schieds-
frauen und Schiedsmännern (Schiedspersonen) wahrge-
nommen, diese sind ehrenamtlich tätig.



JMBl. 97

sammen mit den übrigen Wahlunterlagen sowie gege-
benenfalls weitere Unterlagen übersenden, aus denen 
sich Alter und Wohnsitz der gewählten Person sowie 
deren aktives Wahlrecht ergeben. 

2 Die Leitung des Amtsgerichts hat vor der Bestätigung 
zu prüfen, ob bei der Wahl alle gesetzlichen Vorschriften 
nach § 3 Absatz 1 Satz 2 und § 3 Absatz 2 beachtet 
worden sind.

 Die Verfügung, durch die eine Bestätigung versagt wird, 
ist schriftlich zu begründen und dem Gewählten sowie 
dem hauptamtlichen Bürgermeister der jeweiligen Ge-
bietskörperschaft oder dem Amtsdirektor mitzuteilen. 
Um die Besetzung der Schiedsstelle nicht zu gefährden, 
sollte unverzüglich eine Neuwahl veranlasst werden.

VV zu § 6 (Verpflichtung der Schiedsperson)

1 Die Wahl begründet noch nicht die Befugnis zur Amts-
ausübung. Dazu bedarf es der Berufung in das Amt und 
der Verpflichtung durch die Leitung des Amtsgerichts. 
Die Schiedsperson wird nur verpflichtet, nicht ver eidigt.

2 Vor der Verpflichtung belehrt die Leitung des Amts-
gerichts die Schiedsperson in angemessener Weise über 
ihre Aufgaben und Pflichten. Anschließend verpflichtet 
sie die Schiedsperson, ihre Aufgaben gewissenhaft und 
unparteiisch wahrzunehmen und über ihre Verhand-
lungen und die Verhältnisse der Parteien, soweit sie ihr 
amtlich bekannt geworden sind, Verschwiegenheit zu 
wahren.

3 Die Verpflichtung ist aktenkundig zu machen.

4 Die Leitung des Amtsgerichts teilt dem hauptamtlichen 
Bürgermeister der jeweiligen Gebietskörperschaft oder 
dem Amtsdirektor die Verpflichtung mit. Der Name der 
Schiedsperson sowie Ort und Zeit der Sprechstunden 
sollten öffentlich bekannt gemacht werden.

5 Wird eine Schiedsperson wieder gewählt und übt sie ihr 
Amt ohne Unterbrechung weiter aus, so bedarf es keiner 
erneuten Verpflichtung. Die Leitung des Amts gerichts 
ist über die Wiederwahl zu unterrichten.

VV zu § 7 (Ablehnung und Niederlegung des Amtes)

1 Die Ablehnung oder Niederlegung des Amtes ist dem 
hauptamtlichen Bürgermeister der jeweiligen Gebiets-
körperschaft oder dem Amtsdirektor und der Leitung 
des Amtsgerichts gegenüber schriftlich oder zu Protokoll 
unter Angabe der Gründe anzuzeigen.

2 Die Entscheidung der Leitung des Amtsgerichts über 
die Ablehnung oder Niederlegung des Amtes ist schrift-
lich zu begründen und dem Betroffenen und dem haupt-
amtlichen Bürgermeister der jeweiligen Gebietskörper-
schaft oder dem Amtsdirektor mitzuteilen.

3 Bis zur Entscheidung der Leitung des Amtsgerichts über 
die Berechtigung zur Niederlegung hat die Schiedsper-
son ihr Amt weiterzuführen.

VV zu § 3 (Eignung für das Schiedsamt) 

1  Anforderungen an die Schiedsperson

1.1  Die Schiedsperson soll im Wohngebiet bekannt sein, 
Autorität besitzen und fähig sein, den Streitparteien vor-
urteilsfrei, sachlich und besonnen zu begegnen. Sie soll 
einen zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Amts-
geschäfte ausreichenden Bildungsgrad aufweisen und 
über die für die Amtsgeschäfte erforderliche Zeit verfü-
gen. Sie hat sich mit den für ihren Aufgaben bereich 
geltenden Gesetzen und Vorschriften vertraut zu ma-
chen.

1.2  Schiedsperson kann nicht sein, wer

a) die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzt,

b) unter Betreuung mit Einwilligungsvorbehalt steht.

2 Wohnsitz der Schiedsperson

 Der Begriff „Wohnsitz“ ist im Sinne des § 7 BGB aus-
zulegen. Maßgeblich ist, dass die Schiedsperson den 
räumlichen Schwerpunkt ihrer Lebensverhältnisse im 
Amtsbezirk der Schiedsstelle hat.

VV zu § 4 (Wahl der Schiedsperson, Amtsdauer)

1 Um möglichst viele Einwohner zu erreichen, sollten die 
Gemeinden, die Verbandsgemeinden oder die Ämter das 
Ehrenamt zur Bewerbung öffentlich ausschreiben. Die 
Schiedsperson wird von der Gemeindevertretung der 
jeweiligen Gebietskörperschaft oder dem Amtsaus-
schuss auf fünf Jahre gewählt. Für den Ablauf der Wahl-
periode ist der Tag der Wahl maßgebend, für die Auf-
nahme des Amtes - und damit als Stichtag für langjäh-
rige Tätigkeit in diesem Amt - der Tag der Verpflichtung 
(§ 6) durch die Leitung des Amtsgerichts. 

2 Auch nach Ablauf der Wahlperiode bleibt die bisherige 
Schiedsperson tätig, bis das Amt wieder neu besetzt 
wird, das heißt bis eine neue Schiedsperson gewählt und 
diese durch die Leitung des Amtsgerichts bestätigt und 
in ihr Amt berufen und verpflichtet ist.

3 Vor der Wiederwahl einer Schiedsperson soll die Ge-
meinde, die Verbandsgemeinde oder das Amt eine Stel-
lungnahme der Leitung des Amtsgerichts einholen. 

4 Das Amt der Schiedsperson endet vorzeitig mit Auflö-
sung der Schiedsstelle. Die Schiedsstelle ist durch Be-
schluss der Gemeindevertretung der jeweiligen Gebiets-
körperschaft oder des Amtsausschusses aufzulösen.

VV zu § 5 (Bestätigung der Wahl)

1 Um eine zeitgerechte Bestätigung zu gewährleisten, 
sollte der hauptamtliche Bürgermeister der jeweiligen 
Gebietskörperschaft oder der Amtsdirektor, sobald die 
Schiedsperson gewählt ist, an die Leitung des Amts-
gerichts unverzüglich die Protokolle über die Wahl zu-
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1.6 Die Leitung des Amtsgerichts und der Bürgermeister 
der jeweiligen Gebietskörperschaft oder der Amts-
direktor unterrichten sich gegenseitig über Wahrneh-
mungen, die die Annahme begründen, dass ein dienst-
aufsichtliches Einschreiten gegen die Schiedsperson 
geboten ist. 

2 Jahresübersicht

2.1 Die Schiedsstelle reicht der Leitung des Amtsgerichts, 
in dessen Bezirk sie ihren Sitz hat, bis zum 31. Januar 
eines jeden Jahres eine Aufstellung über die Geschäfte 
des Vorjahres nach dem Muster der Anlage 1 ein.

2.2  Die Ergebnisse sind beim Amtsgericht in eine nach dem 
Muster der Anlage 2 zu fertigende Übersicht aufzuneh-
men. Die Leitung des Amtsgerichts legt diese Übersicht 
bis zum 28. Februar des betreffenden Jahres dem Präsi-
denten des Landgerichts vor.

2.3  Der Präsident des Landgerichts stellt für seinen Bezirk 
die Übersichten in gleicher Weise zusammen. Er ver-
merkt zusätzlich die Zahl der am Jahresschluss vorhan-
denen Schiedsstellen und Schiedspersonen.

2.4  Der Präsident des Landgerichts und der Präsident des 
Amtsgerichts legen ihre Übersichten bis zum 31. März 
eines jeden Jahres dem Präsidenten des Oberlandes-
gerichts vor. Dieser legt eine umfassende Gesamtüber-
sicht jeweils bis zum 30. April dem für Justiz zuständi-
gen Ministerium vor.

VV zu § 10 (Geschäftsunterlagen der Schiedsstelle) 

1 Amtliche Bücher

 Die Schiedsperson führt ein Protokollbuch mit einem 
dazugehörigen Vorblatt, ein Kassenbuch und eine 
Sammlung der Kostenrechnungen.

1.1  Das Protokollbuch und das Kassenbuch sollten als Lose- 
blattbücher angelegt werden. Die einzelnen Blätter sind 
fortlaufend zu nummerieren.

1.2  Die Bücher beschafft die Gemeinde, die Verbands-
gemeinde oder das Amt, in der oder in dem die Schieds-
stelle ihren Sitz hat. Auf dem Vorblatt des Protokoll-
buchs und auf der ersten Seite des Kassenbuchs sollte 
der hauptamtliche Bürgermeister der jeweiligen Gebiets-
körperschaft oder der Amtsdirektor folgenden Vermerk 
eintragen:

 „Protokollbuch mit Vorblatt/Kassenbuch der Schieds-
stelle … (genaue Bezeichnung)                  

 Dem Schiedsmann/Der Schiedsfrau … in … zum amt-
lichen Gebrauch übergeben.     

 (Ort und Datum, Dienstsiegel und Unterschrift)“.

 Wird diese Eintragung von der Gemeinde, der Verbands-
gemeinde oder dem Amt nicht vorgenommen, so sind 
die Bücher der Leitung des Amtsgerichts zum Zwecke 
der Eintragung vorzulegen.

VV zu § 8 (Amtsenthebung)

Die Entscheidung des Präsidenten des Oberlandesgerichts ist 
schriftlich zu begründen. Sie ist der Schiedsperson, dem haupt-
amtlichen Bürgermeister der jeweiligen Gebietskörperschaft 
oder dem Amtsdirektor und der Leitung des Amtsgerichts mit-
zuteilen.

VV zu § 9 (Aufsicht)

1 Aufsicht 

1.1  Die der Justizverwaltung zustehende Fachaufsicht er-
streckt sich auf die Amtsführung der Schiedspersonen, 
sofern diese im Rechtspflegebereich tätig werden und 
damit Aufgaben des Landes wahrnehmen. Die Fachauf-
sicht wird von der Leitung des Amtsgerichts, in dessen 
Bezirk die Schiedsstelle ihren Sitz hat, wahrgenommen.

 Zur Fachaufsicht zählen insbesondere

a) die Prüfung der amtlichen Bücher, 

b) die Durchführung von Dienstbesprechungen.

1.2 Die Prüfung der amtlichen Bücher ist zu Beginn eines 
jeden Jahres vorzunehmen. Die Schiedsperson ist ver-
pflichtet, das Protokollbuch, das Kassenbuch und die 
Sammlung der Kostenrechnungen der Leitung des Amts-
gerichts vorzulegen. Diese hat über die Prüfung eine 
Niederschrift mit den wesentlichen Ergebnissen der 
Prüfung zu fertigen. Beanstandungen von größerem 
Gewicht sind in der Niederschrift aufzuführen. Kleine-
re Beanstandungen können im Laufe der Prüfung durch 
mündliche Absprachen erledigt werden. Eine Abschrift 
der Niederschrift ist der Schiedsstelle auszuhändigen. 
Außerordentliche Prüfungen sind jederzeit zulässig.

1.3 Die Leitung des Amtsgerichts soll mindestens einmal 
im Jahr eine Dienstbesprechung mit den Schiedsper-
sonen ihres Bereichs durchführen. Die Schiedspersonen 
sind zur Teilnahme an den Dienstbesprechungen und 
Fortbildungsveranstaltungen verpflichtet.

1.4  Die Schiedsstelle wendet sich in allen Zweifelsfragen, 
die die Tätigkeit im Schlichtungsverfahren betreffen, an 
die Leitung des Amtsgerichts. Bei dieser sind auch An-
träge an die höhere Aufsichtsbehörde zur Weiterleitung 
einzureichen.

1.5 In allen übrigen Angelegenheiten, insbesondere wegen 
der erforderlichen Sachmittel und der Beitreibung der 
Kosten, wendet sich die Schiedsstelle an die Gemeinde, 
die Verbandsgemeinde oder das Amt. An diese sind als 
Kostenträger auch Anträge auf Erteilung der Genehmi-
gung einer Dienstreise außerhalb eines Schlichtungsver-
fahrens (zum Beispiel zur Verpflichtung nach § 6, zur 
Vorlage der Bücher zum Zwecke der Prüfung, zu Dienst-
besprechungen beim Amtsgericht und zu Fortbildungs-
veranstaltungen) zu richten (zur Kostenerstattung vgl. 
VV Nr. 1 Buchstabe d zu § 12). Insofern nimmt der 
hauptamtliche Bürgermeister der jeweiligen Gebietskör-
perschaft oder der Amtsdirektor die Dienstaufsicht wahr. 
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4 Sammelordner 

 Alle übrigen Schriftstücke, insbesondere Anträge auf 
Durchführung eines Schlichtungsverfahrens, Ladungen, 
Zustellungsurkunden sowie der Schriftverkehr der An-
gelegenheit im Übrigen, werden, nach Vorgängen und 
in zeitlicher Reihenfolge geordnet, in Sammelordnern 
verwahrt.

5 Aufbewahrungsfristen

 Das für den jeweiligen Schiedsamtsbezirk zuständige Amts-
gericht bewahrt die amtlichen Bücher sowie die 
 Sammelordner der Schiedsstelle nach deren Abschluss auf.

.
 Das Amtsgericht kann  

a) nach fünf Jahren die Sammelordner, in denen der 
Schriftverkehr zu den einzelnen Anträgen auf Durch-
führung des Schlichtungsverfahrens verwahrt wird, 

b)  nach zehn Jahren das Kassenbuch,

c)  nach dreißig Jahren das Protokollbuch mit Vorblatt 
und die Sammlung der Kostenrechnungen

vernichten.

 Die Frist beginnt mit dem auf die letzte Eintragung fol-
genden Tag.

VV zu § 11 (Verschwiegenheitspflicht)

1 Umfang, Aussagegenehmigung

1.1  Die Schiedsperson muss über die ihr bei ihrer amtlichen 
Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten Ver-
schwiegenheit bewahren. Eine Ausnahme besteht nur 
für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder für Tat-
sachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach 
keiner Geheimhaltung bedürfen.

 Die Pflicht zur Verschwiegenheit besteht grundsätzlich 
auch im Verhältnis zur anderen Partei. So darf zum Bei-
spiel ein ärztliches Zeugnis, mit dem ein Beteiligter sein 
Nichterscheinen entschuldigt, der anderen Partei nicht 
zugänglich gemacht werden.

 Die Schiedsperson hat auch dafür Sorge zu tragen, dass 
die amtlichen Bücher und sonstigen Unterlagen keinem 
unbefugten Dritten zur Kenntnis gelangen.

1.2  Ohne Genehmigung der Leitung des Amtsgerichts darf 
die Schiedsperson über Angelegenheiten, auf die sich 
ihre Verschwiegenheitspflicht bezieht, weder vor Gericht 
noch außergerichtlich Aussagen machen oder sonst 
mündliche oder schriftliche Erklärungen abgeben.

1.3  Die Pflicht zur Verschwiegenheit steht der Leistung von 
Amtshilfe nicht entgegen. Die Schiedsperson, die ein 
Amtshilfeersuchen einer Behörde des Bundes oder der 
Länder erhält, wird dieses zweckmäßigerweise der Lei-
tung des Amtsgerichts zur Entscheidung vorlegen.

1.3  Die Schiedsstelle hat die amtlichen Bücher sorgfältig zu 
führen und sicher aufzubewahren. Blätter dürfen aus den 
Büchern nicht entfernt werden. Es darf nicht radiert 
werden. Durchstreichungen sind so vorzunehmen, dass 
das Durchgestrichene noch lesbar bleibt. Die Durchstrei-
chungen sind als solche zu kennzeichnen und zu unter-
schreiben.

1.4  Die Schiedsperson hat ein abgeschlossenes Buch unver-
züglich der Leitung des Amtsgerichts zu übergeben; sie 
erhält darüber eine Quittung. Die amtlichen Bücher sind 
spätestens mit Ablauf der Wahlperiode der Schiedsper-
son abzuschließen. Endet das Amt der Schiedsperson 
vorzeitig, sollen die Bücher bei Beendigung des Amtes 
abgeschlossen werden. Soweit laufende Verfahren bei 
vorzeitiger Beendigung des Amtes von einem Nachfol-
ger fortgeführt werden, sollen ein Übergabevermerk 
gefertigt und die amtlichen Bücher nach Beendigung 
dieser Verfahren abgeschlossen werden.  

1.5  Nach Abschluss des Protokollbuchs oder des Kassen-
buchs hat die Leitung des Amtsgerichts hinter der letz-
ten Eintragung im Vorblatt zum Protokollbuch oder im 
Kassenbuch folgenden Vermerk einzutragen:

 „Protokollbuch mit Vorblatt/Kassenbuch abgeschlossen
 (Ort und Datum, Dienstsiegel und Unterschrift)“.

2 Protokollbuch

2.1  Das Protokollbuch enthält die einzelnen Protokolle zu 
durchgeführten Schlichtungsverhandlungen. In das Pro-
tokoll sind aufzunehmen:

a) Vergleiche (§ 28 Absatz 1 und 2),

b) Vermerke über die Erteilung von Ausfertigungen  
(§ 30 Absatz 3 Satz 2),

c) Vermerke über die Erteilung von Vollstreckungs-
klauseln (§ 31 Absatz 3),

d) Vermerke über die Ausstellung von Bescheini-
gungen über die Erfolglosigkeit des Schlichtungs-
versuchs (§ 28 Absatz 2 und 3),

e) Vermerke über erfolglos gebliebene Schlichtungs-
verhandlungen und Sühneversuche in Strafsachen 
(siehe VV zu § 36).

 Nähere Angaben zur Führung des Protokolls ergeben 
sich aus der VV zu § 28.

2.2  Dem Protokollbuch ist ein Vorblatt vorzuheften, das 
fortlaufend nach dem Muster der Anlage 3 zu führen 
ist. In das Vorblatt sind insbesondere Vermerke über 
erfolglose Schlichtungsverfahren in bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten (§ 28 Absatz 3) einzutragen.

3  Kassenbuch und Sammlung der Kostenrechnungen

 Nähere Angaben über die Führung des Kassenbuchs und 
zur Sammlung der Kostenrechnungen ergeben sich aus 
der VV zu § 38.
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mer 10 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch - Ge-
setzliche Unfallversicherung - gewährt wird.

Zweiter Abschnitt
Das Schlichtungsverfahren 

in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten

VV zu § 13 (Sachliche Zuständigkeit)

1 Aufgaben der Schiedsstelle

1.1  Aufgabe der Schiedsstelle ist die gütliche Schlichtung 
streitiger Rechtsangelegenheiten. Sie ist kein Schieds-
gericht und zu einer Entscheidung irgendwelcher Art 
nicht berufen. Zwang zur Einigung darf sie nicht ausü-
ben. Die Schiedsperson erörtert mit den Parteien deren 
Vorstellungen von einer einvernehmlichen Regelung der 
Streitsache.

1.2  Als Organ der Rechtspflege muss die Schiedsperson in 
und außerhalb der Schlichtungsverhandlung stets unpar-
teiisch sein. Anteilnahme an den zu verhandelnden Sa-
chen, die geduldige Bereitschaft, den Beteiligten zuzu-
hören und auf ihr Vorbringen einzugehen, die Herstel-
lung einer ruhigen und entspannten Atmosphäre sowie 
zurückhaltendes Auftreten der Schiedsperson sind not-
wendige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Tätig-
keit.

2 Sachliche Zuständigkeit in bürgerlichen Rechtsstrei-
tigkeiten

2.1  Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten sind Streitigkeiten, die 
im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung von den 
ordentlichen Gerichten (Amts- und Landgerichten) nach 
den Vorschriften der Zivilprozessordnung entschieden 
werden müssten. Hierzu gehören insbesondere 

a)  bürgerlich-rechtliche Streitigkeiten, bei denen die 
Zulässigkeit einer Klage gemäß §§ 1, 2 des Branden-
burgischen Schlichtungsgesetzes vom 5. Oktober 
2000 (GVBl. I S. 134), das zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 8. März 2018 (GVBl. I Nr. 4) 
geändert worden ist, von der vorherigen Durchfüh-
rung einer außergerichtlichen Streitschlichtung ab-
hängt (obligatorische Streitschlichtung);

b)  vermögensrechtliche Streitigkeiten, also solche, die 
auf Zahlung von Geld oder auf eine in Geld schätz-
bare Leistung gerichtet sind oder auf einem Rechts-
verhältnis beruhen, das die Leistung von Geld oder 
geldwerten Sachen oder Rechten zum Gegenstand 
hat (zum Beispiel Ansprüche auf Schadensersatz, 
Schmerzensgeld, Beseitigung, Beachtung der Haus-
ordnung oder Wahrung nachbarrechtlicher Belange);

c)  nichtvermögensrechtliche Streitigkeiten, bei denen 
es um nicht in Presse und Rundfunk begangene Ver-
letzungen der persönlichen Ehre geht (zum Beispiel 
Ehrverletzungen im sozialen Nahbereich, die häufig 
auch ein Privatklagedelikt darstellen, so dass die 
Schiedsperson zugleich im strafrechtlichen Bereich 
für den Sühneversuch gemäß § 380 Absatz 1 StPO 

2 Nutzung privater Computer

 Für die Schiedstätigkeit darf ein privater Computer ge-
nutzt werden. Voraussetzung ist, dass die geltenden 
 Datenschutzbestimmungen eingehalten werden. Dabei 
sind insbesondere die bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten geltenden technischen und organisato-
rischen Maßnahmen zu beachten. In den Computer ein-
gegebene Daten sind vor dem unbefugten Zugriff Dritter 
zu schützen. Datenträger sind sicher zu verwahren.

VV zu § 12 (Sachkosten, Haftung)

1 Zu den Sachkosten im Sinne von § 12 Absatz 1 gehören 
insbesondere:

a)  die Zurverfügungstellung eines geeigneten Raumes, 
die Entschädigung oder Aufwendung für den Amts-
raum einschließlich der Kosten für eine gegebenen-
falls erforderliche Haftpflichtversicherung wegen 
Verletzung der Verkehrssicherungspflicht;

b)  die Ausgaben für die Beschaffung der amtlichen Bü-
cher, des Dienstsiegels, des Amtsschildes, der zur 
Geschäftsführung notwendigen Vordrucke und Bü-
cher sowie die Kosten für den Bezug der Schieds-
amtszeitung;

c)  die Auslagen für den dienstlichen Schriftverkehr mit 
Behörden, insbesondere mit der Leitung des Amts-
gerichts und der Gemeinde, der Verbandsgemeinde 
oder dem Amt;

d)  die Kosten für Dienstreisen außerhalb eines Schlich-
tungsverfahrens (vgl. VV Nr. 1.5 zu § 9); diese Kos-
ten umfassen die Erstattung für Verdienstausfall in 
entsprechender Anwendung des Justizvergütungs- 
und -entschädigungsgesetzes in der jeweils gel-
tenden Fassung sowie die Reisekostenvergütung in 
entsprechender Anwendung der jeweils geltenden 
beamtenrechtlichen Vorschriften;

  
e)  die Aufwendungen, die für Maßnahmen entstehen, 

die dazu dienen, die Schiedsperson mit ihren Auf-
gaben vertraut zu machen, wozu auch der Beitrag 
für eine Organisation, die sich die Wahrnehmung 
der Interessen und die Aus- und Weiterbildung der 
Schiedspersonen satzungsgemäß zum Ziel gesetzt 
hat, zählt;

f)  nicht beitreibbare oder gemäß § 44 nicht erhobene 
Auslagen der Schiedsperson.

2 Zu den Sachkosten im Sinne von § 12 Absatz 2 gehören

a)  der Ersatz von Sachschäden der Schiedsperson, 
wenn der Schaden in Ausübung des Dienstes durch 
ein auf äußere Einwirkung beruhendes plötzliches, 
örtlich und zeitlich bestimmbares Ereignis eingetre-
ten ist, ohne dass gleichzeitig ein Körperschaden 
verursacht wurde;

b)  die Aufwendungen für den Versicherungsschutz 
 gegen Personenschäden, der nach § 2 Absatz 1 Num-
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 Der gesetzliche Vertreter einer Partei, vertretungs-
berechtigte Gesellschafter einer Handelsgesellschaft, 
einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts und einer Part-
nerschaft nach dem Partnerschaftsgesellschaftsgesetz 
sowie Organe juristischer Personen haben in dem Ver-
fahren vor der Schiedsperson dieselbe Stellung wie die 
Partei.

3.3  Vor Eintritt in die Schlichtungsverhandlung hat sich die 
Schiedsperson nach Maßgabe von VV Nr. 4 zu § 13 und 
VV Nr. 2 zu § 24 über die Identität, die Geschäftsfähig-
keit und die Vertretungsbefugnis der Erschienenen zu 
vergewissern.

 Bestehen Zweifel, ob die Person, die als gesetzlicher Ver-
treter auftritt, die Befugnis überhaupt oder für den beson-
deren Fall besitzt, so ist die Aufnahme eines Vergleichs 
abzulehnen, sofern der Zweifel nicht durch Nachfrage bei 
der Leitung des Amtsgerichts beseitigt werden kann. 

3.4  Jede Partei kann sich eines Rechtsanwalts sowie eines 
sonstigen Beistands bedienen (§ 26).  

4 Geschäftsfähigkeit und gesetzliche Vertretung voll-
jähriger Personen (Betreuung, Einwilligungsvorbe-
halt)

4.1  Mit Personen, die sich in einem die freie Willensbestim-
mung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der 
Geistestätigkeit (Geschäftsunfähigkeit) befinden, darf 
die Schiedsperson nicht verhandeln.  

4.2  Bei einer volljährigen Person, für die eine Betreuung 
angeordnet ist, ist gesetzlicher Vertreter deren Betreuer 
im Rahmen der ihm übertragenen Angelegenheiten  
(§ 1902 BGB). Der Aufgabenkreis, für den der Betreu-
er bestellt ist, ergibt sich aus dem Beschluss des Betreu-
ungsgerichts, durch den die Betreuung angeordnet wor-
den ist. 

4.3  Die Anordnung der Betreuung führt nicht zum Wegfall 
der Geschäftsfähigkeit des Betreuten. Die unter Betreu-
ung stehende Person kann also grundsätzlich am rechts-
geschäftlichen Verkehr teilnehmen und einen Vergleich 
selbstständig vollwirksam abschließen. Drängen sich 
jedoch Zweifel an ihrer Geschäftsfähigkeit auf, muss in 
jedem Einzelfall geprüft werden, ob sie für den konkret 
abzuschließenden Vergleich geschäftsunfähig ist. 

4.4  Ist für die betreute Person ein Einwilligungsvorbehalt 
angeordnet (§ 1903 BGB), so ist die Zustimmung des 
Betreuers erforderlich, soweit es sich um eine Angele-
genheit handelt, für die der Einwilligungsvorbehalt an-
geordnet ist. Die Reichweite des Einwilligungsvorbe-
halts ergibt sich aus dem Anordnungsbeschluss des 
Betreuungsgerichts.

5 Gesetzliche Vertretung von Minderjährigen 

5.1  Für Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben (Minderjährige), können vor der Schieds-
person nur deren gesetzliche Vertreter einen Vergleich 
schließen.

zuständig ist; zu den gemischten Streitigkeiten vgl. 
VV Nr. 2 zu § 32).

2.2  Das Schlichtungsverfahren findet nicht statt in 

a)  Streitigkeiten, die in die Zuständigkeit der Fami-
liengerichte fallen (zum Beispiel Streitigkeiten, die 
eine durch Ehe, Lebenspartnerschaft oder Verwandt-
schaft begründete gesetzliche Unterhaltspflicht, den 
Familienstand oder Personenrechte betreffen wie 
Ehesachen, Lebenspartnerschaftssachen, Feststel-
lung des Rechtsverhältnisses zwischen Eltern und 
Kindern, Namensstreitigkeiten),

b)  Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(zum Beispiel Betreuungs-, Testaments- und Nach-
lasssachen, registerrechtliche und grundbuchrecht-
liche Angelegenheiten) und

c) Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeit-
gebern aus den zwischen ihnen bestehenden Arbeits-
verträgen, die insoweit in die Zuständigkeit der 
Arbeitsgerichte fallen.

2.3  Erklärungen der Parteien wie etwa Schuldverschrei-
bungen aller Art, Anerkenntnisse, Bürgschaften, Hypo-
theken- und Grundschuldbestellungen, Abtretungs-
erklärungen, Vollmachten, Quittungen, Kauf-, Tausch-, 
Pacht- und Mietverträge darf die Schiedsperson grund-
sätzlich nicht protokollieren.

2.4  Sind Erklärungen und Verträge nach VV Nr. 2.3 Teile 
eines aufzunehmenden Vergleichs, dürfen diese zu Pro-
tokoll genommen werden. Das gilt nicht, wenn für die-
se zu  ihrer Gültigkeit die notarielle Form vorgeschrieben 
ist (zum Beispiel Grundstückskaufvertrag, § 311b  
Absatz 1 BGB).

2.5  Die Schiedsperson darf Unterschriften nicht beglaubi-
gen. Bescheinigungen darf sie nur im Rahmen ihrer 
durch dieses Gesetz gegebenen Zuständigkeit ausstellen. 
Zur Beglaubigung der Abschrift einer Urkunde ist die 
Schiedsperson nur befugt, wenn es sich um eine Urkun-
de handelt, die sie selbst oder die eine Schiedsstelle 
ausgestellt hat, deren Bücher sie verwahrt.

3  Parteien und gesetzliche Vertretung 

3.1  Parteien des Schlichtungsverfahrens in bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten sind die antragstellende Partei und 
die Gegenpartei.

3.2  Die Schiedsperson führt die Schlichtungsverhandlung 
mit den anwesenden Parteien oder, soweit eine Vertre-
tung zulässig ist (vgl. VV Nr. 1 und 2 zu § 23), mit den 
erschienenen Vertretern. Für natürliche Personen, die 
nicht voll geschäftsfähig sind, handeln deren gesetzliche 
Vertreter. Für Handelsgesellschaften, Gesellschaften 
bürgerlichen Rechts und Partnerschaften nach dem Part-
nerschaftsgesellschaftsgesetz handeln die vertretungs-
berechtigten Gesellschafter, für juristische Personen 
deren Organe. 
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7 Gesetzliche Vertretung von juristischen Personen, 
Handelsgesellschaften, Gesellschaften bürgerlichen 
Rechts, Partnerschaftsgesellschaften und Vereinen 

7.1  Für juristische Personen (rechtsfähige Vereine - insbe-
sondere eingetragene Vereine - e. V., Versicherungs-
vereine auf Gegenseitigkeit; Stiftungen; Handelsgesell-
schaften mit selbstständiger Rechtspersönlichkeit - ins-
besondere Aktiengesellschaften - AG, Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung - GmbH; eingetragene Genos-
senschaften - eG, Körperschaften des öffentlichen 
Rechts - insbesondere Gemeinden, Verbandsgemeinden, 
Landkreise, Kirchengemeinden) handeln deren Organe. 
Bei juristischen Personen des Privatrechts ist das in der 
Regel der Vorstand oder der Geschäftsführer. Personen-
handelsgesellschaften (Offene Handelsgesellschaft - 
OHG, Kommanditgesellschaft - KG, GmbH & Co. KG), 
die Gesellschaft bürgerlichen Rechts sowie Partner-
schaften nach dem Partnerschaftsgesellschaftsgesetz 
werden in der Regel durch ihre vertretungs berechtigten 
Gesellschafter vertreten.

7.2  Ein nicht rechtsfähiger Verein kann vor der Schiedsper-
son als Antragsteller und Antragsgegner auftreten. Er 
wird von seinem Vorstand vertreten.

VV zu § 14 (Zweck des Verfahrens) 

Zum Vergleich siehe VV Nr. 2 zu § 28.

VV zu § 15 (Örtliche Zuständigkeit)

1 Für die örtliche Zuständigkeit der Schiedsstelle kommt 
es darauf an, in welchem Bereich (Schiedsamtsbezirk) 
die Gegenpartei wohnt oder sich nicht nur ganz kurz-
fristig aufhält. Als nicht nur ganz kurzfristig kann ein 
Aufenthalt aus Anlass einer Montagetätigkeit, einer Kur, 
der Leistung von Bundesfreiwilligendienst, des Studi-
ums oder der saisonale Aufenthalt in einer Kleingarten-
anlage angesehen werden. Es ist unerheblich, ob die 
Gegenpartei dort auch einen Wohnsitz im Sinne der  
§§ 7 bis 11 BGB begründet hat.

2 Eine stillschweigende Zuständigkeitsvereinbarung ist 
unzulässig.

3 Wohnt die Gegenpartei nicht im Bereich der Schiedsstel-
le, so kann diese nur tätig werden, wenn die Beteiligten 
ihre Zuständigkeit ausdrücklich vereinbaren. Sie können 
ihr Einverständnis mit einer Verhandlung vor der an sich 
nicht zuständigen Schiedsstelle persönlich zu Protokoll 
geben oder schriftlich erklären. Im letzteren Fall muss die 
antragstellende Partei der Schiedsstelle die schriftliche 
Zustimmung der Gegenpartei vorlegen. Diese Zustim-
mung kann sich aus einer entsprechenden schriftlichen 
Erklärung oder aus einem Brief ergeben. Ohne die schrift-
liche Einverständniserklärung der Gegenpartei darf kein 
Termin anberaumt werden.

VV zu § 16 (Verfahrenssprache)

1 Das Schlichtungsverfahren ist grundsätzlich in deutscher 
Sprache zu führen. Demgemäß findet nicht nur die 

5.2  Minderjährige, die unter elterlicher Sorge stehen, werden 
im Regelfall von beiden Elternteilen gemeinschaftlich 
vertreten (§ 1626, § 1629 Absatz 1 BGB). Die elterliche 
Sorge kann aber auch einem Elternteil allein zustehen; 
das ist zum Beispiel der Fall, wenn

a)  ein Elternteil verstorben ist (§ 1680 BGB),

b)  die elterliche Sorge eines Elternteils aus rechtlichen 
oder tatsächlichen Gründen ruht (§§ 1673 bis 1675, 
1678 BGB),

c)  das Gericht die elterliche Sorge nach Trennung und 
Scheidung der Ehe der Eltern oder im Falle des Ge-
trenntlebens einem Elternteil übertragen hat  
(§ 1671 BGB),

d)  die elterliche Sorge einem Elternteil ganz oder teil-
weise entzogen worden ist (§§ 1666, 1680 BGB) 
oder

e)  im Einzelfall oder für eine bestimmte Art von An-
gelegenheiten einem Elternteil das Entscheidungs-
recht vom Gericht übertragen worden ist (§ 1628 
BGB).

 Sind beide Eltern an der Ausübung der elterlichen Sor-
ge verhindert, so werden Minderjährige von dem durch 
das Gericht bestellten Ergänzungspfleger (§ 1909 BGB) 
vertreten.

5.3  Waren die Eltern bei der Geburt des Kindes nicht mit-
einander verheiratet, so steht beiden Elternteilen die 
elterliche Sorge und Vertretung gemeinsam zu, wenn sie 
erklären, dass sie die Sorge gemeinsam ausüben wollen, 
einander geheiratet haben oder soweit ihnen das Fami-
liengericht die elterliche Sorge gemeinsam übertragen 
hat (§ 1626a Absatz 1 BGB). Die Sorgeerklärung bedarf 
der öffentlichen Beurkundung. Andernfalls unterstehen 
Minderjährige der elterlichen Sorge allein der Mutter 
und werden von ihr allein vertreten (§ 1626a Absatz 3 
BGB).

5.4  Minderjährige, die nicht unter elterlicher Sorge stehen, 
werden durch den Vormund vertreten. Neben dem Vor-
mund kann ein Gegenvormund bestellt werden.

6 Ausschluss der Vertretungsmacht bei minderjäh-
rigen und volljährigen Personen

 Bei Rechtsgeschäften zwischen dem gesetzlichen Ver-
treter, seinem Ehegatten, seinem Lebenspartner oder 
einem seiner Verwandten in gerader Linie einerseits und 
der vertretenen natürlichen Person andererseits kann der 
gesetzliche Vertreter in der Regel nicht für die vertretene 
Person handeln. In solchen Fällen ist der vertretenen 
Person, wenn sie minderjährig ist, durch das Familien-
gericht ein Ergänzungspfleger (§ 1909 Absatz 1 BGB) 
oder, wenn sie volljährig ist, durch das Betreuungsge-
richt für diese Angelegenheit ein Ergänzungs betreuer  
(§ 1899 Absatz 4 BGB) zu bestellen.
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bald von der Schiedsstelle ein Dolmetscher ausgewählt 
und der Auslagenvorschuss gezahlt wurde.

VV zu § 17 (Ausschluss von der Amtsausübung)

1  Bevor die Schiedsperson ihre Amtstätigkeit aufnimmt, 
hat sie zu prüfen, ob sie von der Ausübung ihres Amtes 
kraft Gesetzes ausgeschlossen ist. Ist das der Fall, so 
darf sie nicht tätig werden. Das Verfahren ist von ihrem 
Vertreter durchzuführen. Im Übrigen gelten die Ausfüh-
rungen in VV Nr. 2 zu § 2.

2  Verwandtschaft

2.1  Über Verwandtschaft trifft § 1589 BGB folgende Be-
stimmung:

 „Personen, deren eine von der anderen abstammt, sind 
in gerader Linie verwandt. Personen, die nicht in gerader 
Linie verwandt sind, aber von derselben dritten Person 
abstammen, sind in der Seitenlinie verwandt. Der Grad 
der Verwandtschaft bestimmt sich nach der Zahl der sie 
vermittelnden Geburten.“

2.2  Verwandte in gerader Linie sind danach Kinder, Eltern, 
Großeltern, Urgroßeltern etc.

2.3  Verwandte in der Seitenlinie bis zum dritten Grade sind 
zum Beispiel Geschwister und deren leibliche Kinder, 
Adoptivkinder sowie Geschwister der Eltern.

2.4  Die Adoption eines Minderjährigen bewirkt die recht-
liche Verwandtschaft zum Annehmenden und dessen 
Verwandten (zu dessen Eltern, leiblichen und anderen 
Adoptivkindern etc.).

3 Schwägerschaft

3.1  Über Schwägerschaft bestimmt § 1590 BGB Folgendes:

 „(1) Die Verwandten eines Ehegatten sind mit dem an-
deren Ehegatten verschwägert. Die Linie und der Grad 
der Schwägerschaft bestimmen sich nach der Linie und 
dem Grade der sie vermittelnden Verwandtschaft.

 (2) Die Schwägerschaft dauert fort, auch wenn die Ehe, 
durch die sie begründet wurde, aufgelöst ist.“

3.2  Im Fall einer eingetragenen Lebenspartnerschaft be-
stimmt § 11 Absatz 2 des Lebenspartnerschaftsgesetzes 
Folgendes:

 „Die Verwandten eines Lebenspartners gelten als mit 
dem anderen Lebenspartner verschwägert. Die Linie und 
der Grad der Schwägerschaft bestimmen sich nach der 
Linie und dem Grad der sie vermittelnden Verwandt-
schaft. Die Schwägerschaft dauert fort, auch wenn die 
Lebenspartnerschaft, die sie begründet hat, aufgelöst 
wurde.“

3.3  In gerader Linie verschwägert sind oder als verschwägert 
gelten daher die Eltern, Großeltern und Urgroß eltern 

mündliche Verhandlung in deutscher Sprache statt. Auch 
außerhalb der Verhandlung sind schriftlich oder münd-
lich abzugebende Erklärungen der Parteien in deutscher 
Sprache zu verfassen. Wird mit Einverständnis der Par-
teien die Schlichtungsverhandlung ganz oder zum Teil 
in einer anderen Sprache geführt und beherrscht die 
Schiedsperson die fremde Sprache der Parteien, so ist 
das Protokoll gleichwohl in deutscher Sprache zu ferti-
gen.

2 Im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden 
haben Sorben/Wenden das Recht, vor der Schiedsstelle 
die niedersorbische Sprache in Wort und Schrift zu ge-
brauchen. 

 Ist zur Durchführung des Schlichtungsverfahrens ein 
Dolmetscher oder Übersetzer für Niedersorbisch erfor-
derlich, so werden die Kosten für diesen von der Ge-
meinde, der Verbandsgemeinde oder dem Amt getragen. 
Insoweit gilt VV Nr. 3.2 nicht. Die Erstattung der für 
die Entschädigung des Dolmetschers oder Übersetzers 
entstehenden Kosten kann die Gemeinde, die Verbands-
gemeinde oder das Amt nach § 13a des Sorben/Wenden-
Gesetzes vom 7. Juli 1994 (GVBl. I S. 294), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Oktober 2018 
(GVBl. I Nr. 23) geändert worden ist, und der Verord-
nung über die Erstattung des Zusatzaufwandes aus der 
Anwendung des Sorben/Wenden-Gesetzes vom 25. Ok-
tober 2016 (GVBl. II Nr. 57) gegenüber dem Land gel-
tend machen.

3 Zuziehung eines Dolmetschers 

3.1  Eine Partei, die der deutschen Sprache nicht ausreichend 
mächtig ist und sich daher an der Verhandlung nicht 
beteiligen kann, hat das Recht auf Hinzuziehung eines 
Dolmetschers.

 Die Schiedsstelle wählt den Dolmetscher aus. Sie kann 
sich dabei eines Dolmetschers oder Übersetzers aus dem 
gemäß § 6 des Brandenburgischen Dolmetscher gesetzes 
vom 7. Juli 2009 (GVBl. I S. 252), das zuletzt durch Ar-
tikel 9 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GVBl. I 
Nr. 38) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung geführten Verzeichnis bedienen. Das Verzeich-
nis ist im Internet auf dem Justizportal des Bundes und 
der Länder veröffentlicht (www.justiz-dolmetscher.de). 
Die Schiedsstelle kann auch eine Anfrage an die Leitung 
des Amtsgerichts richten oder eine andere zum Dolmet-
schen befähigte Person auswählen. 

3.2  Die Schiedsstelle hat grundsätzlich die Zuziehung eines 
Dolmetschers davon abhängig zu machen, dass die an-
tragstellende Partei gemäß § 40 Absatz 2 einen ausrei-
chenden Auslagenvorschuss entrichtet (§ 43 Absatz 2).

 Wer die Kosten für den Dolmetscher zu tragen hat, be-
stimmt sich nach § 39. Zu beachten ist dabei VV Nr. 2.

3.3  Wird der Antrag auf Zuziehung eines Dolmetschers erst 
in der Schlichtungsverhandlung gestellt, so ist diese zu 
unterbrechen und ein neuer Termin anzuberaumen, so-
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VV zu § 20 (Antrag auf Verfahrenseinleitung, Rücknahme 
des Antrags)

Jedes erfolglose Schlichtungsverfahren (Antragsrücknahme, 
kein Abschluss einer den Streit beendenden Vereinbarung, Aus-
bleiben einer Partei im Schlichtungstermin) kann wiederholt 
werden, allerdings verbunden mit dem Anfall einer neuen Ge-
bühr und nur mit Zustimmung der Gegenpartei.

VV zu § 21 (Form und Inhalt des Antrags)

1 Die Angaben, die der Antrag nach § 21 Absatz 1 enthal-
ten muss, sollen die Schiedsstelle in die Lage versetzen, 
schon bei Antragstellung die örtliche und sachliche Zu-
ständigkeit zu prüfen sowie festzustellen, ob Ausschlie-
ßungs- oder Ablehnungsgründe vorliegen. Ist ein schrift-
lich gestellter Antrag in wesentlichen Punkten unvoll-
ständig, hat die Schiedsperson für eine Ergänzung 
Sorge zu tragen. Dies gilt auch, falls die erforderlichen 
Abschriften nicht beigefügt sind.

2 Der Antrag muss von der antragstellenden Partei unter-
zeichnet sein. In den Fällen, in denen eine gesetzliche 
Vertretung erforderlich ist (vgl. VV Nr. 3 bis 5 und 7 zu  
§ 13), hat der gesetzliche Vertreter zu unterschreiben. 
In diesem Fall ist in dem Antrag auch die vollständige 
Anschrift des gesetzlichen Vertreters anzugeben, weil 
die Zustellung an diesen zu erfolgen hat.

3 Bei einer Bevollmächtigung (vgl. VV Nr. 1 zu § 25, 
insbesondere bei Rechtsanwälten) kann der Antrag auch 
vom Bevollmächtigten unterschrieben werden, der 
gleichzeitig seine Vollmacht nachweisen muss. 

4 Der Antrag ist ordnungsgemäß gestellt, wenn die zuvor 
genannten Voraussetzungen vorliegen und darüber hi-
naus der geforderte Kostenvorschuss vollständig einge-
zahlt worden ist. Erst danach beginnt die Frist von drei 
Monaten nach § 5 Absatz 1 Nummer 3 des Brandenbur-
gischen Schlichtungsgesetzes zu laufen. 

5 Wohnen die Parteien nicht in demselben Amtsbezirk der 
Schiedsstelle, so kann die antragstellende Partei sich 
wegen ihres Antrags an die für ihren Wohnort zuständige 
Schiedsstelle wenden. Diese hat den Antrag im Wege 
der Amtshilfe aufzunehmen und ihn unverzüglich mit-
samt einem etwa bereits gezahlten Kostenvorschuss an 
die zuständige Schiedsstelle zu übersenden.

6 Ist die Schiedsperson für die Angelegenheit sachlich 
nicht zuständig (vgl. VV Nr. 2 zu § 13) oder liegen 
Ablehnungsgründe (§ 18) vor, so weist sie die antrag-
stellende Partei hierauf hin und nimmt den Antrag nicht 
auf. Liegen Ausschließungsgründe (§ 17) vor, so über-
nimmt die zur Vertretung bestimmte Schiedsperson die 
Streitsache.

VV zu § 22  (Terminsbestimmung, Zustellung der Ladung)

1 Terminsbestimmung 

1.1 Vor der Terminsbestimmung prüft die Schiedsstelle, ob 
sie örtlich und sachlich zuständig ist und ob Ausschlie-
ßungs- oder Ablehnungsgründe vorliegen. Von der an-

sowie die - nicht gemeinsamen - Kinder des Ehegatten 
oder des Lebenspartners und deren Abkömmlinge.

3.4  In der Seitenlinie bis zum zweiten Grade verschwägert 
sind oder als verschwägert gelten die Geschwister des 
Ehegatten oder des Lebenspartners im Verhältnis zum 
anderen Ehegatten oder Lebenspartner.

VV zu § 18 (Ablehnung der Amtsausübung)

1  Vereinbarungen im Sinne von § 18 Absatz 1 erster Auf-
zählungspunkt sind zum Beispiel alle Verträge, die zum 
Erwerb von Grundstücken abgeschlossen werden sollen. 
Sie bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der notariellen Be-
urkundung.

2  Zum Nachweis der Identität vgl. VV Nr. 2 zu § 24.

3 Zur Geschäftsfähigkeit vgl. VV Nr. 4 zu § 13.

4 Zur Vertretung vgl. VV Nr. 3 bis 7 zu § 13 (gesetzliche 
Vertretung) und VV Nr. 2 zu § 23 (Bevollmächtigung).

5 Die Schiedsperson sollte die antragstellende Partei  eines 
bürgerlich-rechtlichen Schlichtungsverfahrens schon bei 
der Antragstellung befragen, ob in derselben Angele-
genheit ein Rechtsstreit vor einem Gericht anhängig ist. 
Eine Angelegenheit wird mit der Einreichung einer Kla-
ge oder sonstigen Antragsschrift bei Gericht anhängig. 
Bejahendenfalls hat sich die Schiedsperson bei der an-
tragstellenden Partei weiter zu erkundigen, ob sie das 
Schlichtungsverfahren nur deshalb beantragt, weil die 
Klage erst zulässig ist, nachdem versucht wurde, die 
Streitigkeit vor einer Gütestelle einvernehmlich zu re-
geln (§§ 1, 2 des Brandenburgischen Schlichtungsge-
setzes). Wird diese Frage verneint, so hat die Schieds-
person jedes Tätigwerden abzulehnen und die antrag-
stellende Partei darauf hinzuweisen, dass sie in diesem 
Falle nur bei Vorlage der schriftlichen Einverständnis-
erklärungen beider Parteien zur Durchführung des 
Schlichtungsverfahrens befugt ist.

6 Ferner muss die Schiedsperson die antragstellende Par-
tei bei der Antragstellung befragen, ob in derselben An-
gelegenheit ein Schlichtungsverfahren vor einer sonsti-
gen Gütestelle, die Streitbeilegungen betreibt (vgl. § 1 
Absatz 3 des Brandenburgischen Schlichtungsgesetzes), 
anhängig oder bereits durchgeführt worden ist. Wird 
diese Frage bejaht, so hat die Schiedsperson ebenfalls 
jedes Tätigwerden abzulehnen und die antragstellende 
Partei darauf hinzuweisen, dass sie in diesem Falle nur 
bei Vorlage der schriftlichen Einverständniserklärungen 
beider Parteien zur Durchführung des Schlichtungsver-
fahrens befugt ist.

7 In beiden Fällen darf die Schiedsperson erst einen Ter-
min bestimmen und die Gegenpartei laden, wenn die 
Einverständniserklärungen vorliegen.

VV zu § 19 (Ort der amtlichen Tätigkeit)

Die Schiedsperson muss nicht in ihrem Amtsraum tätig werden; 
sie ist aber an die Grenzen ihres Amtsbezirks gebunden. Das 
Verfahren kann zum Beispiel auch in der Wohnung der Schieds-
person durchgeführt werden.
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 Bei ausländischen Parteien ist zu beachten, dass der 
Eintritt der Volljährigkeit vom deutschen Recht abwei-
chen kann. Auskünfte dazu können bei der Leitung des 
Amtsgerichts eingeholt werden.

2.4  Steht eine Partei unter Betreuung, so ist die Ladung 
grundsätzlich dem Betreuten selbst zuzustellen; die 
Schiedsperson soll in der Ladung die unter Betreuung 
stehende Person bitten, mit ihrem Betreuer zum Termin 
zu erscheinen, wobei die von dem Betreuungsgericht 
ausgestellte Bestallungsurkunde vorgelegt werden soll. 
Die Ladung ist ferner auch dem Betreuer zuzustellen, 
wenn die Streitigkeit von seinem Aufgabenkreis umfasst 
ist (vgl. VV Nr. 4.2 zu § 13). 

2.5 In Strafsachen ist VV zu § 35 zu beachten.

3 Entschuldigtes Ausbleiben einer Partei

 Die Anzeige, zu dem anberaumten Termin nicht erschei-
nen zu können, hat die Partei zu begründen. Die Ent-
schuldigungsgründe können durch Vorlage von Urkun-
den (zum Beispiel ärztliches Attest, Bescheinigung des 
Arbeitgebers, Fahrkarte oder Flugschein) oder eine 
Erklärung eines Dritten glaubhaft gemacht werden.

 Durch die rechtzeitige, begründete Entschuldigung der 
Partei, zu dem anberaumten Termin nicht erscheinen zu 
können, wird die Schiedsstelle in die Lage versetzt, den 
Termin aufzuheben oder zu verlegen.

VV zu § 23 (Persönliches Erscheinen der Parteien)

1 Die geladene Partei hat zu dem anberaumten Schlich-
tungstermin grundsätzlich persönlich zu erscheinen, es 
sei denn, es handelt sich um eine natürliche Person, die 
gesetzlich vertreten wird, eine juristische Person, eine 
Gesellschaft oder einen Verein (zur gesetzlichen Vertre-
tung vgl. VV Nr. 3 bis 5 und 7 zu § 13). 

 Bei einer Mehrheit gesetzlicher Vertreter ist eine gegen-
seitige schriftliche Bevollmächtigung zulässig (§ 25 
Absatz 1 Satz 2).

2 Eine Partei gilt auch dann als erschienen, wenn sie eine 
bevollmächtigte Person zu dem Termin entsandt hat, 
diese zur Aufklärung des Sachverhalts in der Lage ist 
und einen Vergleich abschließen darf (§ 25 Absatz 1  
Satz 1 Nummer 2). Die bevollmächtigte Person ist zu 
unterscheiden vom Beistand (§ 26). Erforderlich ist, dass 
die bevollmächtigte Person - wie die Partei - Angaben 
zum Sachverhalt machen kann. Zur Vermeidung späterer 
Streitigkeiten muss die Vertretungsmacht durch eine 
schriftliche Vollmacht nachgewiesen werden, die als 
Anlage zum Protokoll zu nehmen ist.

3 In Strafsachen ist § 33 Absatz 1 Satz 2 zu beachten. 

4 Von der Pflicht zum persönlichen Erscheinen kann die 
Partei nur entbunden werden, wenn sie sich aus den in 
§ 22 Absatz 4 Satz 1 genannten Gründen entschuldigt und 
diese Gründe glaubhaft macht (vgl. VV Nr. 3 zu § 22).

 

tragstellenden Partei ist ein angemessener Kostenvor-
schuss einzuziehen.

1.2  Bei der Terminsbestimmung ist darauf zu achten, dass 
die zweiwöchige Frist zwischen der Zustellung der La-
dung und dem Termin gewahrt wird. Auf Antrag einer 
Partei kann die Ladungsfrist auf eine Woche verkürzt 
werden. Eine weitere Verkürzung der Ladungsfrist darf 
die Schiedsperson nur dann vornehmen, wenn beide 
Parteien gegenüber der Schiedsperson ihre Zustimmung 
mündlich oder schriftlich erklärt haben.

2 Ladung

2.1  Die Zustellung der Ladung erfolgt dadurch, dass die 
Schiedsstelle die Ladung gegen Empfangsbekenntnis 
selbst aushändigt oder gegen Zustellungsurkunde oder 
per Einschreiben mit Rückschein durch ein nach § 33 
des Postgesetzes beliehenes Unternehmen (Post) zustel-
len lässt. Auf dem zuzustellenden Schriftstück und dem 
Empfangsbekenntnis oder der Zustellungsurkunde  oder 
auf dem Rückschein vermerkt die Schiedsperson die 
laufende Nummer des Vorblatts zum Protokollbuch, 
unter der die Sache eingetragen ist. Ferner trägt die 
Schiedsperson unter den Leitwörtern „kurze Bezeich-
nung des Schriftstücks“ Folgendes ein: „Ladung zum 
...“ (mit Angabe des Datums der Schlichtungsverhand-
lung). Als Nachweis der Zustellung dient das Empfangs-
bekenntnis, die Zustellungsurkunde oder der Rück-
schein.

2.2  Mit der Ladung erhält die Gegenpartei eine Abschrift 
des Antrags, damit sie Gelegenheit hat, sich auf die 
Schlichtungsverhandlung vorzubereiten. Mit der Ladung 
weist die Schiedsperson die Parteien auf Folgendes hin:

a)  die grundsätzliche Pflicht zum persönlichen Erschei-
nen (vgl. § 23 Absatz 1),

b)  die Möglichkeit, sich durch eine bevollmächtigte 
Person vertreten zu lassen, die unter Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweist, dass sie zur Auf-
klärung des Sachverhalts in der Lage und zu einem 
Vergleichsabschluss ermächtigt ist (vgl. VV Nr. 2 
zu § 23),

c)  die Pflicht, Verhinderungsgründe unverzüglich an-
zuzeigen und glaubhaft zu machen (vgl. § 22 Ab-
satz 4 Satz 2),

d)  die Folgen des Nichterscheinens der antragstel-
lenden Partei (vgl. § 23 Absatz 2),

e)  die Notwendigkeit, die Angaben zur Person nach-
weisen zu müssen (vgl. VV Nr. 2 zu § 24).

2.3  Steht eine Partei unter elterlicher Sorge oder Vormund-
schaft, so ist die Ladung dem gesetzlichen Vertreter 
zuzustellen. Bei mehreren gesetzlichen Vertretern ge-
nügt die Zustellung an einen von ihnen. Eltern als ge-
setzliche Vertreter ihres Kindes können zusammen ge-
laden werden; in diesem Falle ist die Ladung an „Herrn 
und Frau N. als gesetzliche Vertreter des Kindes A. N.“ 
zu adressieren. 
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 Beistand ist eine Person, die neben der persönlich er-
schienenen Partei zu deren Unterstützung in der Schlich-
tungsverhandlung erscheint.

2 Ein aktiv störendes Verhalten eines sonstigen Beistandes 
berechtigt zur Zurückweisung.

3 Mitglieder der Rechtsanwaltskammer dürfen grundsätz-
lich nicht zurückgewiesen werden. Dies gilt nicht für 
Rechtsbeistände, auch wenn sie nach § 209 der Bundes-
rechtsanwaltsordnung Mitglied einer Rechtsanwalts-
kammer sind.

4 Auch der Beistand einer lese- oder schreibunkundigen 
Person oder einer Person, die der deutschen Sprache 
nicht mächtig oder blind, taub oder stumm ist, darf 
grundsätzlich nicht zurückgewiesen werden. 

VV zu § 27 (Beweiserhebung)

1 Zur Aufklärung der Streitsache darf die Schiedsstelle 
auch ohne Zustimmung der Parteien Beweis erheben. 
Sie wird aber von dieser Möglichkeit nur in Ausnahme-
fällen Gebrauch machen, weil die gerichtsförmige Fest-
stellung des Sachverhalts nicht zu ihren Aufgaben ge-
hört.

2 Mittel der Beweiserhebung sind insbesondere:

-  die Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen,
-  die Augenscheinseinnahme mit Zustimmung der 

Parteien und
-  die Einsicht in Urkunden oder Akten.

3 Gegen Zeugen und Sachverständige darf kein Zwang 
zum Erscheinen und zur Aussage oder zur Gutachten-
erstattung ausgeübt werden. Die Zeugen und Sachver-
ständigen werden mündlich oder durch einfachen Brief 
geladen und mit der Ladung darauf hingewiesen, dass 
sie weder zum Erscheinen noch zur Aussage oder zur 
Erstattung eines Gutachtens verpflichtet sind und dass 
sie keinen Anspruch auf Entschädigung oder Vergütung 
haben (vgl. § 38 Absatz 2). 

 Ist bei der Schiedsstelle von einer Partei ein Betrag für 
die Entschädigung des Zeugen oder für die Vergütung 
eines Sachverständigen eingezahlt worden, so teilt dies 
die Schiedsperson bei der Ladung mit und gibt die Hö-
he des eingezahlten Betrages an.

4 Eine Augenscheinseinnahme ist auch außerhalb des 
Schiedsamtsbezirks zulässig (§ 19 letzter Halbsatz).

5 In das Protokoll werden Angaben über eine Beweis-
erhebung nicht aufgenommen.

6 Die Schiedsstelle ist zur Abnahme eines Eides oder zur 
Entgegennahme einer eidesstattlichen Versicherung 
nicht befugt.

VV zu § 28 (Protokoll) 

1 Form und Inhalt des Protokolls

1.1  Die Protokolle werden der Zeitfolge nach in das Proto-
kollbuch eingeschrieben oder eingeheftet und mit der 

VV zu § 24 (Verhandlungsgrundsätze)

1 Nichtöffentlichkeit der Schlichtungsverhandlung

 Die Schlichtungsverhandlung ist nicht öffentlich, damit 
die Parteien oder ihre Vertreter die Möglichkeit zu einer 
beiderseits offenen Aussprache ohne Rücksichtnahme 
auf unbeteiligte Dritte haben. Außer den Parteien, ihren 
gesetzlichen Vertretern oder Bevollmächtigten, den Be-
treuern, den Beiständen, etwa zugezogenen Dolmet-
schern, zu vernehmenden Zeugen und anzuhörenden 
Sachverständigen sowie der Leitung des Amtsgerichts 
oder dem von ihr beauftragten Richter ist niemandem 
die Anwesenheit in der Schlichtungsverhandlung gestat-
tet.

2 Feststellung der Identität und Vertretungsbefugnis

2.1 Vor Eintritt in die Schlichtungsverhandlung hat sich die 
Schiedsperson davon zu überzeugen, dass die Parteien 
diejenigen sind, für die sie sich ausgeben. Kennt sie die 
Parteien nicht, so müssen diese ihre Angaben zur Person 
nachweisen. Dies kann durch einen Reisepass, Perso-
nalausweis, Führerschein oder ähnliche Urkunden mit 
Lichtbild geschehen. Bei ungenügendem Nachweis hat 
die Schiedsperson die Ausübung ihres Amtes abzuleh-
nen (§ 18 Absatz 1).

2.2  Tritt für eine Person ein Betreuer, Vormund oder Pfleger 
auf, so muss dieser seine Vertretungsbefugnis durch 
Vorlage seiner Bestallungsurkunde nachweisen. 

2.3  Bei juristischen Personen oder Gesellschaften sind Ur-
kunden vorzulegen, aus denen sich die Vertretungs-
befugnis ergibt (zum Beispiel Handelsregisterauszug, 
Vereinssatzung etc.).

2.4  Tritt für einen unter elterlicher Sorge stehenden Min-
derjährigen nur ein Elternteil auf, so muss dieser der 
Schiedsstelle eine von dem anderen Elternteil ausge-
stellte schriftliche Vollmacht vorlegen, aus der sich er-
gibt, dass der Erschienene den anderen Elternteil ver-
treten darf, oder nachweisen, dass ihm die elterliche 
Sorge allein zusteht. 

VV zu § 25 (Vertretung einer Partei)

1 Außerhalb der Schlichtungsverhandlung (zum Beispiel 
bei der Antragstellung) ist eine Vertretung durch Bevoll-
mächtigte zulässig.

2 Zur Vertretung einer Partei in der Schlichtungsverhand-
lung in bürgerlich-rechtlichen Angelegenheiten vgl.  
VV Nr. 1 und 2 zu § 23.

3 Als Bevollmächtigter kann nur eine volljährige Person 
zugelassen werden, die eine von dem Vertretenen oder 
dessen gesetzlichen Vertreter unterzeichnete Vollmacht 
vorlegt.

VV zu § 26 (Beistand)

1 Jede Partei kann zur Unterstützung in der Schlichtungs-
verhandlung einen Rechtsanwalt oder einen sonstigen 
Beistand mitbringen.
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rens zu tragen hat. Wird keine Vereinbarung über die 
Kostentragung getroffen, trägt nach § 39 Absatz 3 jede 
Partei die Kosten des Schlichtungsverfahrens zur Hälf-
te (vgl. VV Nr. 6 zu § 39).

2.6  Wenn und soweit ein Vergleich zwischen den Parteien 
nicht zustande gekommen ist, hat die Schiedsperson 
dies im Protokoll festzuhalten.

3 Erfolglosigkeit der Schlichtung

3.1  In Fällen der obligatorischen Streitschlichtung (vgl. VV 
Nr. 2.1 Buchstabe a zu § 13) hat die Schiedsperson bei 
Erfolglosigkeit eines Schlichtungsversuchs von Amts we-
gen eine Bescheinigung zu erteilen (§ 5 Absatz 1 und 2 
des Brandenburgischen Schlichtungsgesetzes). Diese ist 
nach dem Muster in der Anlage 4 (Erfolglosigkeitsbe-
scheinigung) zu fertigen.

3.2  Die Gründe, die zur Erfolglosigkeit der obligatorischen 
Schlichtung führen, sind in § 5 Absatz 1 des Branden-
burgischen Schlichtungsgesetzes aufgeführt.

 Danach gilt der Schlichtungsversuch als gescheitert, 
wenn

a)  feststeht, dass die gegnerische Partei der Schlich-
tungsverhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist 
oder sich unentschuldigt vor dem Schluss der Ver-
handlung wieder entfernt hat, 

b)  die Durchführung der Schlichtungsverhandlung er-
gibt, dass ein Vergleich nicht abgeschlossen werden 
kann, oder

c)  das Schlichtungsverfahren nicht innerhalb einer Frist 
von drei Monaten seit Antragstellung durchgeführt 
worden ist. Diese Frist beginnt erst zu laufen, wenn 
ein ordnungsgemäßer Antrag vorliegt und auch der 
geforderte Kostenvorschuss vollständig eingezahlt 
wurde (vgl. VV Nr. 4 zu § 21). Während des Ruhens 
des Verfahrens (vgl. § 23 Absatz 2 Satz 1) ist der Lauf 
der Frist gehemmt.

VV zu § 29 (Genehmigung und Unterzeichnung des Proto-
kolls)

Ein in der Schlichtungsverhandlung geschlossener Vergleich ist 
erst rechtsverbindlich, wenn das Protokoll von den Parteien und 
der Schiedsperson unterschrieben worden ist. Die Schiedsper-
son hat deshalb darauf hinzuwirken, dass die Unterschriften am 
Schluss der Schlichtungsverhandlung geleistet werden. Soweit 
ein Vergleich zwischen den Parteien nicht zustande gekommen 
ist, muss das Protokoll nur von der Schiedsperson unterschrie-
ben werden.

VV zu § 30 (Abschrift und Ausfertigung des Protokolls)

1 Rechtsnachfolger sind Personen, auf die der in dem Ver-
gleich genannte Anspruch nach Abschluss des Ver-
gleichs durch Gesamtrechtsnachfolge (zum Beispiel 
Erbschaft) oder in Form der Sonderrechtsnachfolge 
(zum Beispiel Abtretung oder Pfändung und Überwei-
sung des Anspruchs) übergegangen ist.

fortlaufenden Nummer versehen, unter der die Sache im 
Vorblatt zum Protokollbuch eingetragen ist. 

1.2  Ist das Gemeindegebiet in mehrere Schiedsamtsbezirke 
aufgeteilt, werden im Protokoll für den Ort der Verhand-
lung auch die Straße und die Hausnummer angegeben.

1.3  Die Parteien sind so genau zu bezeichnen, dass eine 
Verwechslung ausgeschlossen ist. Anzugeben sind der 
Vor- und Familienname (Ehename) oder der gemein-
same Name (Lebenspartnerschaftsname), gegebenen-
falls auch der Geburtsname sowie die Wohnanschrift. 
Zur Unterscheidung häufig vorkommender Namen kön-
nen der Geburtstag und der Geburtsort angegeben wer-
den.

1.4  Der gesetzliche Vertreter (zum Beispiel der Betreuer, 
das Vertretungsorgan einer juristischen Person, der ver-
tretungsberechtigte Gesellschafter) und der Bevollmäch-
tigte sind als solche im Protokoll neben der Partei an-
zugeben. Das Gleiche gilt für Dolmetscher. Angaben 
über Zeugen sind nicht erforderlich. Eine schriftliche 
Vollmacht ist als Anlage zum Protokoll zu nehmen (vgl. 
VV Nr. 2 zu § 23).

1.5  Kennt die Schiedsperson die vor ihr auftretenden Per-
sonen oder deren Vertreter nicht, so muss sie im Proto-
koll angeben, wie sie sich Gewissheit über deren Iden-
tität verschafft hat. Urkunden, auf denen die Gewissheit 
beruht, sind genau zu bezeichnen.

2 Fassung des Vergleichs oder Feststellung, dass ein 
Vergleich nicht zustande gekommen ist

2.1 Der Vergleich ist ein Vertrag, durch den der Streit der 
Parteien durch gegenseitiges Nachgeben bereinigt wird. 
Das Nachgeben muss sich aus dem Protokoll ergeben. 
In Strafsachen gibt der Antragsteller immer dann nach, 
wenn er auf das Recht verzichtet, Privatklage zu erhe-
ben. Kein Vergleich liegt vor, wenn eine Partei nur An-
sprüche anerkennt.

2.2  Aus dem Protokoll muss ersichtlich sein, worin der strei-
tige Anspruch besteht und aus welchem Rechtsverhält-
nis er entstanden ist. Hinsichtlich der Einwendungen der 
Gegenpartei genügt die Angabe, dass der Anspruch ganz 
oder teilweise bestritten wurde.

2.3  Aus dem Protokoll muss sich ergeben, worauf die Par-
teien sich geeinigt haben, insbesondere was die eine 
Partei der anderen zu welchem Zeitpunkt zu leisten oder 
zu gestatten hat.

2.4  Werden Teilleistungen (Ratenzahlungen) vereinbart, so 
sind auch Höhe und Fälligkeit der einzelnen Teilleis-
tungen anzugeben. Ferner sollte klargestellt werden, ob 
- falls der Schuldner mit einer Teilleistung in Verzug 
gerät - der Vergleich insgesamt hinfällig sein soll (be-
dingter Vergleich) oder ob der Schuldner in diesem Fall 
zu sofortiger Zahlung der gesamten Restsumme ver-
pflichtet sein soll (Verfallklausel).

2.5  Im Vergleich sollten die Parteien auch eine Regelung 
darüber treffen, wer die Kosten des Schlichtungsverfah-
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Vergehen des Hausfriedensbruchs (§ 123 StGB), der 
Beleidigung (§§ 185 bis 189 StGB), der Verletzung des 
Briefgeheimnisses (§ 202 StGB), der Körperverletzung 
(§§ 223 und 229 StGB), der Bedrohung (§ 241 StGB) 
und der Sachbeschädigung (§ 303 StGB) sowie um die 
Straftat des Vollrausches (§ 323a StGB), wenn die im 
Rausch begangene Tat ein hier genanntes Vergehen ist. 
Bei anderen Straftaten, insbesondere auch bei den ande-
ren in § 374 Absatz 1 StPO aufgeführten Privatklage-
delikten, findet kein Sühneversuch statt. Bilden andere 
Straftaten mit den in § 380 Absatz 1 StPO genannten 
Straftaten einen einheitlichen Lebensvorgang (einheit-
liche Tat im Sinne von § 264 StPO), scheidet ein Süh-
neversuch insgesamt aus. Im Hinblick auf vorgetragene 
andere Straftaten gibt die Schiedsstelle der antragstel-
lenden Partei anheim, bei der Staatsanwaltschaft, der 
Polizei oder dem Amtsgericht Strafanzeige zu erstatten 
(§ 158 StPO). 

1.2  Geht es der antragstellenden Partei nicht um die Bestra-
fung des Täters, sondern um den Ersatz des Schadens 
oder um Widerruf oder Unterlassung bei Verletzungen 
der persönlichen Ehre, so handelt es sich um eine bür-
gerliche Rechtsstreitigkeit. Hierzu gehört auch der An-
spruch auf Schmerzensgeld (§ 253 Absatz 2 BGB). Das 
Verfahren richtet sich dann allein nach den Vorschriften 
des zweiten Abschnitts des Gesetzes.

2 Gemischte Streitigkeiten

 Macht die antragstellende Partei in einer Strafsache zu-
gleich auch einen vermögensrechtlichen Anspruch (zum 
Beispiel Schadensersatz) oder einen nichtvermögens-
rechtlichen Anspruch (zum Beispiel Widerruf oder Un-
terlassung bei Verletzungen der persönlichen Ehre) 
geltend (sogenannte gemischte Streitigkeiten), so ver-
fährt die Schiedsstelle nach den Vorschriften des dritten 
Abschnitts des Gesetzes.

3 Die einzelnen Delikte

3.1  Hausfriedensbruch

 Hausfriedensbruch (§ 123 StGB) begeht, wer in die 
Wohnung, in die Geschäftsräume oder in das befriedete 
Besitztum eines anderen oder in abgeschlossene Räume, 
welche zum öffentlichen Dienst oder Verkehr bestimmt 
sind, widerrechtlich eindringt oder wer, wenn er ohne 
Befugnis darin verweilt, auf die Aufforderung des Be-
rechtigten sich nicht entfernt.

 Ein Sühneversuch ist unzulässig, wenn der Hausfrie-
densbruch dadurch begangen wird, dass eine öffentlich 
zusammengerottete Menschenmenge in der Absicht, 
Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen mit ver-
einten Kräften zu begehen, in die geschützten Räum-
lichkeiten des Berechtigten widerrechtlich eindringt 
(Schwerer Hausfriedensbruch - § 124 StGB), weil es 
sich hierbei nicht um ein Privatklagedelikt im Sinne von 
§ 380 Absatz 1 StPO handelt.

3.2  Beleidigung

3.2.1  Unter Beleidigung im Sinne von § 374 Absatz 1 Num-
mer 2, § 380 Absatz 1 StPO sind folgende Straftaten zu 
verstehen:

2 Jede Partei kann - gegen Zahlung der Dokumentenpau-
schale (§ 43 Absatz 1 Nummer 1) - eine oder mehrere 
Abschriften des Protokolls verlangen. Über die Erteilung 
von Abschriften braucht die Schiedsperson keinen Ver-
merk im Protokoll oder im Vorblatt zum Protokollbuch 
zu machen.

3 Eine Ausfertigung des Protokolls - gegen Zahlung der 
Dokumentenpauschale (§ 43 Absatz 1 Nummer 1) - kann 
nur von der Partei verlangt werden, die eine Zwangs-
vollstreckung aus dem Vergleich (§ 31) betreiben will. 
Im Gegensatz zur Abschrift muss die Erteilung einer 
Ausfertigung am Schluss der Urschrift des Protokolls 
vermerkt werden.

4 Die Ausfertigung des Protokolls besteht aus einer wört-
lichen Abschrift des Protokolls mit allen dazugehörigen 
Vermerken und einer Abschrift der Kostenrechnung. 
Unter die Abschrift wird folgender Ausfertigungsver-
merk gesetzt:

 „Die vorstehende, in dem Protokollbuch unter Nummer 
... eingetragene Verhandlung wird ausgefertigt für ... 
(Bezeichnung der Partei oder des Rechtsnachfolgers).

 (Ort und Datum, Unterschrift mit Amtsbezeichnung  
- Schiedsmann/Schiedsfrau - und Dienstsiegel der 
Schiedsstelle).“

 Mehrere Blätter einer Ausfertigung sind fest miteinander 
zu verbinden. Die Verbindung ist mit dem Dienstsiegel 
zu versehen.

VV zu § 31 (Vollstreckung aus dem Vergleich)

1 Aus dem vor einer Schiedsstelle geschlossenen Ver-
gleich kann die Zwangsvollstreckung erst nach Erteilung 
der Vollstreckungsklausel (vollstreckbare Ausfertigung) 
betrieben werden.

2 Beantragt eine Partei eine vollstreckbare Ausfertigung, 
so verweist die Schiedsperson die Partei mit der nach  
§ 30 hergestellten Ausfertigung des Protokolls an das 
Amtsgericht, in dessen Bezirk die Schiedsstelle ihren 
Sitz hat. Die Schiedsstelle selbst kann die vollstreck bare 
Ausfertigung weder ausfertigen noch beantragen.

3 Das Amtsgericht benachrichtigt die Schiedsstelle von 
der Erteilung der Vollstreckungsklausel, wenn es das 
Protokoll nicht selbst verwahrt. Die Schiedsstelle ver-
merkt diese Mitteilung des Amtsgerichts auf der Ur-
schrift des Protokolls.

Dritter Abschnitt 
Das Schlichtungsverfahren in Strafsachen

Das Sühneverfahren vor Erhebung der Privatklage

VV zu § 32 (Sachliche Zuständigkeit)

1 Privatklagedelikte nach § 380 Absatz 1 StPO

1.1  In Strafsachen wird die Schiedsstelle als Vergleichs-
behörde bei den in § 380 Absatz 1 in Verbindung mit  
§ 374 Absatz 1 Nummer 1, 2, 3 bis 5 und 6 StPO ge-
nannten Straftaten tätig. Dabei handelt es sich um die 
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3.3  Briefgeheimnis

3.3.1  Das Briefgeheimnis verletzt in strafbarer Weise (§ 202 
StGB), wer unbefugt einen verschlossenen Brief oder 
ein anderes verschlossenes Schriftstück, die nicht zu 
seiner Kenntnis bestimmt sind, öffnet oder sich vom 
Inhalt eines solchen Schriftstücks ohne Öffnung unter 
Anwendung technischer Mittel Kenntnis verschafft. Das 
Briefgeheimnis verletzt auch, wer sich unbefugt vom 
Inhalt eines Schriftstücks, das nicht zu seiner Kenntnis 
bestimmt und durch ein verschlossenes Behältnis gegen 
Kenntnisnahme besonders gesichert ist, Kenntnis ver-
schafft, nachdem er dazu das Behältnis geöffnet hat. 
Einem Schriftstück steht eine Abbildung gleich.

3.3.2  Ein Sühneversuch ist unzulässig, wenn eine Verletzung 
des Post- oder Fernmeldegeheimnisses gemäß § 206 
StGB oder ein Verwahrungsbruch gemäß § 133 StGB 
vorliegt.

 Das Post- und Fernmeldegeheimnis verletzt, wer als 
Inhaber oder Beschäftigter eines Unternehmens, das 
geschäftsmäßig Post- oder Telekommunikationsdienste 
erbringt, eine Sendung, die einem solchen Unternehmen 
zur Übermittlung anvertraut worden und verschlossen 
ist, öffnet  oder unterdrückt oder sich von ihrem Inhalt 
ohne Öffnung des Verschlusses unter Anwendung tech-
nischer Mittel Kenntnis verschafft oder einem anderen 
eine solche Handlung gestattet oder ihm dabei wissent-
lich Hilfe leistet.

 Einen Verwahrungsbruch begeht, wer ein in dienstlicher 
Verwahrung befindliches Schriftstück zerstört, beschä-
digt, unbrauchbar macht oder der dienstlichen Verfü-
gung entzieht.

 Diese Delikte können nicht mit der Privatklage verfolgt 
werden.

3.4  Körperverletzung

3.4.1  Eine vorsätzliche Körperverletzung (§ 223 StGB) be-
geht, wer einen anderen körperlich misshandelt oder an 
der Gesundheit schädigt.

3.4.2  Um eine vorsätzliche Körperverletzung handelt es sich, 
wenn der Täter weiß und will, dass er durch seine Hand-
lung einen anderen misshandelt oder an der Gesundheit 
schädigt oder dies zumindest billigend in Kauf nimmt.

3.4.3  Eine fahrlässige Körperverletzung (§ 229 StGB) liegt 
vor, wenn der Täter die Sorgfalt, zu der er nach den 
Umständen und nach seinen persönlichen Fähigkeiten 
und Kenntnissen verpflichtet und imstande ist, außer 
Acht lässt und dadurch die Körperverletzung herbei-
führt.

3.4.4  Ein Sühneversuch ist unzulässig, 

a) bei vorsätzlicher Körperverletzung, die durch Bei-
bringung von Gift oder anderen gesundheitsschäd-
lichen Stoffen, mittels einer Waffe oder eines ande-
ren gefährlichen Werkzeugs (insbesondere eines 
Messers) oder mittels eines hinterlistigen Überfalls 

- Beleidigung nach § 185 StGB,
- üble Nachrede nach § 186 StGB,
- Verleumdung nach § 187 StGB,
- üble Nachrede und Verleumdung gegen Personen 

des politischen Lebens nach § 188 StGB,
- Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener nach 

§ 189 StGB.

 Unter den Begriff der Beleidigung (§ 185 StGB) fallen 
beispielsweise ehrverletzende Werturteile, aber auch das 
Behaupten oder Verbreiten unwahrer ehrenrühriger Tat-
sachen. Die Beleidigung kann auch mittels einer Tät-
lichkeit (zum Beispiel Ohrfeige, Anspucken) begangen 
werden.

 Eine üble Nachrede (§ 186 StGB) begeht, wer in Bezie-
hung auf einen anderen eine nicht erweislich wahre 
Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben 
verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung 
herabzuwürdigen geeignet ist.

 Eine Verleumdung (§ 187 StGB) begeht, wer wider bes-
seres Wissen in Beziehung auf einen anderen eine un-
wahre Tatsache behauptet oder verbreitet, welche 
denselben verächtlich zu machen oder in der öffentli-
chen Meinung  herabzuwürdigen oder dessen Kredit zu 
gefährden geeignet ist. 

 Um eine üble Nachrede oder Verleumdung gegen Per-
sonen des öffentlichen Lebens (§ 188 StGB) handelt es 
sich, wenn gegen eine im politischen Leben des Volkes 
stehende Person öffentlich, in einer Versammlung oder 
durch Verbreiten von Schriften eine üble Nachrede oder 
Verleumdung aus Beweggründen begangen wird, die 
mit der Stellung des Beleidigten im öffentlichen Leben 
zusammenhängen, und die Tat geeignet ist, sein öffent-
liches Wirken erheblich zu erschweren.

 Zur Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener  
(§ 189 StGB) durch eine Beleidigung, üble Nachrede 
oder Verleumdung zählen die Pietät schwer verletzende 
Angriffe auf die Ehre eines Verstorbenen.

3.2.2  Für einen Sühneversuch ist kein Raum bei

a)  einer Beleidigung, die gegen ein Gesetzgebungs-
organ des Bundes oder eines Landes oder eine an-
dere politische Körperschaft (zum Beispiel Stadt- 
oder Gemeinderat, Kreistag) gerichtet ist (§ 374 
Absatz 1 Nummer 2 StPO, § 194 Absatz 4 StGB);

b)  einer Beleidigung, wenn sie gegen einen Amtsträger, 
einen für den öffentlichen Dienst besonders Ver-
pflichteten, einen Soldaten der Bundeswehr oder 
einen Träger eines Amtes der Kirche oder einer an-
deren Religionsgesellschaft des öffentlichen Rechts 
während der Ausübung seines Dienstes oder in Be-
ziehung auf seinen Dienst begangen ist oder sich die 
Tat gegen eine Behörde oder eine sonstige Stelle, 
die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr-
nimmt, oder gegen eine Behörde der Kirche oder 
einer anderen Religionsgesellschaft des öffentlichen 
Rechts richtet (§ 380 Absatz 3 StPO, § 194  
Absatz 3 StGB).
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einem Jahr oder darüber bedroht sind, zum Beispiel 
Mord, Totschlag, Brandstiftung, Raub.

3.5.2  Ein Sühneversuch ist unzulässig bei Nötigung oder einem 
Nötigungsversuch. Eine Nötigung nach § 240 StGB be-
geht, wer einen anderen rechtswidrig mit Gewalt oder 
durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer 
Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt.  

3.6  Sachbeschädigung

3.6.1  Eine Sachbeschädigung (§ 303 StGB) begeht, wer vor-
sätzlich und rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt, 
zerstört oder unbefugt das Erscheinungsbild einer frem-
den Sache nicht nur unerheblich und nicht nur vorüber-
gehend verändert. 

3.6.2  Ein Sühneversuch ist bei der Sachbeschädigung auch 
dann notwendig, wenn sie nur versucht worden ist  
(§ 303 Absatz 3 StGB).

3.6.3  Ein Sühneversuch ist unzulässig, 

a)  wenn Gegenstände der Verehrung einer im Staat be-
stehenden Religionsgemeinschaft oder Sachen, die 
dem Gottesdienst gewidmet sind, oder Grabmäler, 
öffentliche Denkmäler, Naturdenkmäler, Gegen-
stände der Kunst, der Wissenschaft oder des Gewer-
bes, die in öffentlichen Sammlungen aufbewahrt 
werden oder öffentlich aufgestellt sind, oder Gegen-
stände, die zum öffentlichen Nutzen oder zur Ver-
schönerung öffentlicher Wege, Plätze oder Anlagen 
dienen, beschädigt, zerstört oder unbefugt das Er-
scheinungsbild einer solchen Sache oder eines sol-
chen Gegenstandes nicht nur unerheblich und nicht 
nur vorübergehend verändert werden (gemeinschäd-
liche Sachbeschädigung - § 304 StGB);

b)  wenn ein Gebäude, ein Schiff, eine Brücke, ein 
Damm, eine gebaute Straße, eine Eisenbahn oder 
ein anderes Bauwerk ganz oder teilweise zerstört 
wird (Zerstörung von Bauwerken - § 305 StGB).

3.7  Vollrausch

3.7.1  Einen Vollrausch (§ 323a StGB), der einen Sühnever-
such nach § 380 Absatz 1 StPO erforderlich macht, 
begeht, wer sich vorsätzlich oder fahrlässig durch alko-
holische Getränke oder andere berauschende Mittel in 
einen Rausch versetzt und in diesem Zustand einen 
Hausfriedensbruch, eine Beleidigung, eine Verletzung 
des Briefgeheimnisses, eine Körperverletzung, eine Be-
drohung oder eine Sachbeschädigung begeht und des-
wegen nicht bestraft werden kann, weil er infolge des 
Rausches schuldunfähig war oder weil dies nicht aus-
zuschließen ist.

3.7.2  Rausch ist der durch Alkohol oder andere berauschende 
Mittel hervorgerufene Zustand der akuten Intoxikation.

3.7.3  Schuldunfähig infolge des Rausches ist, wer bei Be-
gehung der Tat wegen einer durch Alkohol oder sonstige 

oder mit einem anderen Beteiligten gemeinschaft-
lich oder mittels einer das Leben gefährdenden Be-
handlung begangen worden ist (gefährliche Körper-
verletzung - § 224 StGB);

b) bei vorsätzlicher Körperverletzung, wenn sie durch 
Quälen, rohe Misshandlung oder böswillige Ver-
nachlässigung der Sorgepflicht gegen eine Person 
unter 18 Jahren oder gegen eine wegen Gebrech-
lichkeit oder Krankheit wehrlose Person begangen 
worden ist, wobei die Person entweder der Fürsorge 
oder Obhut des Täters unterstehen, seinem Haus-
stand angehören, von dem Fürsorgeberechtigten der 
Gewalt des Täters überlassen sein oder dem Täter 
im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses 
untergeordnet sein muss (Misshandlung von Schutz-
befohlenen - § 225 StGB);

c) bei vorsätzlicher Körperverletzung, durch die die 
verletzte Person das Sehvermögen auf einem Auge 
oder beiden Augen, das Gehör, das Sprechvermögen 
oder die Fortpflanzungsfähigkeit verloren hat, ein 
wichtiges Glied des Körpers verloren hat oder dau-
ernd nicht mehr gebrauchen kann oder in erheblicher 
Weise dauernd entstellt worden oder in Siechtum, 
Lähmung oder geistige Krankheit oder Behinderung 
verfallen ist (schwere Körperverletzung - § 226 
StGB);

d)  bei vorsätzlicher Körperverletzung, die durch die 
Verstümmelung der äußeren Genitalien einer weib-
lichen Person begangen worden ist (Verstümmelung 
weiblicher Genitalien - § 226a StGB);

e)  bei vorsätzlicher Körperverletzung, die den Tod der 
verletzten Person zur Folge gehabt hat (Körperver-
letzung mit Todesfolge - § 227 StGB);

f)  bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Körperverletzung 
gegen einen Amtsträger, einen für den öffentlichen 
Dienst besonders Verpflichteten, einen Soldaten der 
Bundeswehr oder einen Träger eines Amtes der Kir-
che oder einer anderen Religions gesellschaft des 
öffentlichen Rechts, die während der Ausübung 
seines Dienstes oder in Beziehung auf seinen Dienst 
begangen worden ist (§ 380 Absatz 3 StPO, § 230 
Absatz 2 StGB).

3.4.5  Ein Sühneversuch ist auch dann notwendig, wenn die 
vorsätzliche Körperverletzung (vgl. VV Nr. 3.4.1) nur 
versucht worden ist (§ 223 Absatz 2 StGB).

3.5  Bedrohung

3.5.1  Eine Bedrohung (§ 241 StGB) begeht, wer einen ande-
ren mit der Begehung eines gegen ihn oder eine ihm 
nahestehende Person gerichteten Verbrechens bedroht. 
Eine Bedrohung begeht auch, wer wider besseres Wissen 
einem anderen vortäuscht, dass die Verwirklichung eines 
gegen ihn oder eine ihm nahestehende Person gerichte-
ten Verbrechens bevorstehe. Verbrechen sind rechtswid-
rige Taten, die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von 
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treten, so ist der Vergleich zwar aufzunehmen, aber nicht 
vollstreckbar. Dies ist im Protokoll zu vermerken.

 Macht die antragstellende Partei schon im Schlichtungs-
antrag einen bürgerlich-rechtlichen Anspruch mit gel-
tend (gemischte Streitigkeit, vgl. VV Nr. 2 zu § 32), so 
soll die Schiedsperson die unter Betreuung stehende 
Person in der Ladung bitten, mit ihrem Betreuer zum 
Termin zu erscheinen, wobei die vom Betreuungs gericht 
ausgestellte Bestallungsurkunde vorgelegt werden soll. 
Die Ladung ist auch dem Betreuer zuzustellen, wenn 
die Streitigkeit von seinem Aufgabenkreis umfasst ist 
(VV Nr. 2.4 zu § 22). 

5.2.4  Ein Sühneversuch ist in Strafsachen nicht zulässig, wenn 
sich der Antrag gegen eine Person richtet, die zur Zeit 
der Tat noch nicht 18 Jahre alt war, oder gegen eine 
Person, die bei Begehung der Tat wegen einer krank-
haften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden 
Bewusstseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder 
einer schweren anderen seelischen Abartigkeit schuld-
unfähig war. In diesen Fällen kann aber wegen privat-
rechtlicher Ansprüche (zum Beispiel Schadensersatz) 
ein Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechtsstrei-
tigkeiten nach dem zweiten Abschnitt des Gesetzes in 
Betracht kommen.   

VV zu § 33 (Absehen vom Sühneversuch)

VV zu § 34 (Beschränkung der Ablehnung)

Die Kenntnis der Namen der Parteien oder deren Vertreter ist 
eine Voraussetzung für die Durchführung der Schlichtungsver-
handlung. Zur Feststellung der Identität der Parteien vgl. VV 
Nr. 2 zu § 24.

VV zu § 35 (Gesetzliche Vertretung) 

Bei der Zustellung der Benachrichtigung an einen gesetzlichen 
Vertreter (Betreuer) sind § 22 und die hierzu ergangenen Ver-
waltungsvorschriften zu beachten.

Abweichend von § 22 ist bei Strafsachen lediglich eine Benach-
richtigung, jedoch keine Ladung, des gesetzlichen Vertreters 
erforderlich, damit er Gelegenheit erhält, gegebenenfalls am 
Termin als Beistand teilzunehmen. 

Bei gemischten Streitigkeiten ist der gesetzliche Vertreter nach 
Maßgabe der VV Nr. 2.4 zu § 22 zum Termin zu laden (vgl. VV 
Nr. 5.2.3 zu § 32).

VV zu § 36 (Sühnebescheinigung)

1  Erfolglosigkeit der Schlichtung

 Ein Sühneversuch ist erfolglos verlaufen, wenn in der 
Schlichtungsverhandlung keine Einigung zwischen den 
anwesenden Parteien erzielt worden oder die Gegenpar-
tei ohne genügende Entschuldigung ausgeblieben ist 
oder sich vorzeitig unentschuldigt entfernt hat (§ 36 
Absatz 1). Wohnen die Parteien in derselben Gemeinde, 
in der die Schlichtungsverhandlung stattzufinden hat, so 

Rauschmittel hervorgerufenen vorübergehenden Be-
wusstseinsstörung unfähig ist, das Unrecht der Tat ein-
zusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln.

3.7.4  Die Regelung des § 323a StGB erfasst auch solche Fäl-
le, in denen die Schuldunfähigkeit infolge des Rausches 
nicht auszuschließen ist.

4 Strafantrag 

 Soweit die in § 380 Absatz 1 StPO aufgeführten Straf- 
taten nur auf Antrag verfolgbar sind, muss der Antrags-
berechtigte innerhalb einer Frist von drei Monaten bei 
der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder dem Amts gericht 
einen Strafantrag stellen (§ 77b Absatz 1 StGB und  
§ 158 Absatz 2 StPO). Die Frist beginnt mit Ablauf des 
Tages, an dem der Antragsberechtigte von der Tat und 
der Person des Täters Kenntnis erlangt (§ 77b Absatz 2 
Satz 1 StGB). Der Lauf der Frist ruht, wenn ein Schlich-
tungsantrag bei der Schiedsstelle eingeht, und zwar bis 
zur Ausstellung der Sühnebescheinigung (§ 77b  
Absatz 5 StGB). Der Strafantrag ist keine Voraus-
setzung für das Schlichtungsverfahren.

5 Die Parteien des Schlichtungsverfahrens in Strafsachen

5.1  Die antragstellende Partei

5.1.1  Antragsberechtigt in Strafsachen kann nur die verletzte 
Person sein oder wer nach den Strafgesetzen ein selbst-
ständiges Antragsrecht hat (§ 374 Absatz 1 und 2 StPO).

5.1.2  Sind Verletzte natürliche Personen, die unter elterlicher 
Sorge, unter Vormundschaft oder in Bezug auf den 
 Gegenstand des Verfahrens unter Betreuung oder Pfleg-
schaft stehen, juristische Personen, Gesellschaften oder 
andere Personenvereinigungen, wird der Antrag von 
deren gesetzlichem Vertreter gestellt (§ 374 Absatz 3 
StPO, vgl. auch VV Nr. 3 bis 5 und 7 zu § 13).

5.2  Die Gegenpartei

5.2.1  Gegenpartei in Strafsachen kann nur eine natürliche, 
niemals eine juristische Person sein.

5.2.2  Gegenpartei können auch Heranwachsende sein, das 
heißt Personen, die zur Zeit der Begehung der Tat das 
18., aber noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet haben. 

5.2.3  Volljährige, für die eine Betreuung angeordnet ist, müs-
sen im Schlichtungsverfahren persönlich auftreten. Der 
Betreuer darf als Beistand erscheinen. Dem Betreuer ist 
eine Terminsbenachrichtigung zuzustellen (§ 35). 

 Wird ein Vergleich geschlossen, der die nicht geschäfts-
fähige Partei (vgl. VV Nr. 4 zu § 13) zu einer geldwerten 
Leistung - sei es auch nur zur Übernahme der Kosten 
des Schlichtungsverfahrens - verpflichten soll, so muss 
der Betreuer mitwirken, wenn der Gegenstand des Ver-
gleichs zu seinem Aufgabenbereich gehört. Ist die ge-
schäftsunfähige Person nicht durch einen Betreuer ver-
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Vierter Abschnitt 
Kosten

VV zu § 38 (Kostenerhebung) 

1 Kassenbuch und Kassenführung

 Die Schiedsstelle hat ein Kassenbuch nach dem Muster 
der Anlage 5 zu führen. In diesem werden nur die bei 
der Schiedsstelle tatsächlich eingegangenen Beträge 
verbucht. 

2 Kostenrechnung und Sammlung der Kostenrech-
nungen 

 Die Kostenrechnungen sind nach dem Muster der An-
lagen 6 bis 9 zu fertigen. Die Urschriften der Kosten-
rechnungen (Anlage 6) sind in einem Ordner zu sam-
meln (VV Nr. 3 zu § 10) und fortlaufend in der Reihen-
folge der laufenden Nummer des Vorblatts zum Proto-
kollbuch abzuheften. Andere als die im vierten Abschnitt 
des Gesetzes aufgeführten Kosten (Verfahrens- und 
Vergleichsgebühr, Dokumentenpauschale, sonstige bare 
Auslagen sowie die Dolmetschervergütung) darf die 
Schiedsstelle nicht erheben. Unter „Schreibauslagen“ 
gemäß § 39 Absatz 2 Nummer 4 ist die „Dokumenten-
pauschale“ zu verstehen. Mit „Entschädigung des Dol-
metschers“ (§ 43 Absatz 2) ist die „Dolmetschervergü-
tung“ gemeint.

VV zu § 39 (Kostenschuldner)

1 Die Vorschrift bestimmt, wer gegenüber der Schieds-
stelle zur Zahlung der Kosten verpflichtet und somit 
Kostenschuldner ist. Sie ist an die Haftungsgrundsätze 
angelehnt, die auch sonst im Gerichtskostenrecht allge-
mein gelten.

2 Nach Absatz 1 haftet derjenige, der die Tätigkeit der 
Schiedsstelle veranlasst hat, für alle Kosten, die durch 
die Tätigkeit entstehen. Diese Regelung entspricht dem 
allgemein geltenden Veranlasserprinzip. Beim Täter-
Opfer-Ausgleich in Strafsachen trägt der Beschuldigte 
die Kosten.

3 Absatz 2 bestimmt, dass neben den Veranlasserschuldner 
auch noch weitere Kostenschuldner treten können. Das 
Wort „ferner“ stellt klar, dass das Vorhandensein eines 
Kostenschuldners nach Absatz 2 die Kostenhaftung nach 
Absatz 1 nicht berührt.

4 Die in Absatz 4 Satz 1 angeordnete gesamtschuldne-
rische Haftung bedeutet, dass die Schiedsstelle die Zah-
lung der Kosten nur einmal fordern kann, es aber in der 
Regel in ihrem Ermessen steht, von welchem der 
Schuldner sie die Zahlung verlangt. Sie kann die Zah-
lung aller Kosten von einem Schuldner verlangen oder 
aber mehrere Schuldner zu Teilbeträgen heranziehen. 
Bis zur vollständigen Zahlung der Kosten bleiben sämt-
liche Kostenschuldner verpflichtet (§ 421 BGB). Die 
gesamtschuldnerische Haftung tritt sowohl dann ein, 
wenn die Kostenschuldner jeweils nach Absatz 1 oder 
Absatz 2 zur Zahlung verpflichtet sind, als auch dann, 

gilt dies nur dann, wenn die Gegenpartei in gleicher 
Weise auch in einem zweiten Termin ausbleibt.

2 Protokollvermerk

2.1  Über den erfolglosen Sühneversuch hat die Schiedsper-
son einen Vermerk in das Protokoll aufzunehmen, wenn 
wenigstens die antragstellende Partei erschienen war.

2.2  Der Vermerk hat zu enthalten:

a) Ort und Zeitpunkt der Verhandlung;

b) Vor- und Familienname (Ehename) oder gemein-
samer Name (Lebenspartnerschaftsname) der Par-
teien, gegebenenfalls auch des gesetzlichen Vertre-
ters, und die Wohnanschrift der Parteien;

c) den Lebenssachverhalt der der Gegenpartei zur Last 
gelegten Straftat und den Zeitpunkt ihrer Begehung;

d) den Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf 
 Anberaumung der Schlichtungsverhandlung;

e) die Angabe, dass die Gegenpartei der Schlichtungs-
verhandlung (gegebenenfalls auch der zweiten 
Schlichtungsverhandlung) trotz ordnungsgemäßer 
Ladung unentschuldigt ferngeblieben ist oder sich vor 
dem Schluss der Verhandlung unentschuldigt entfernt 
hat oder dass die Parteien zwar erschienen sind, der 
Sühneversuch aber ohne Erfolg geblieben ist.

2.3  Erklärungen, die die Parteien in der Schlichtungsver-
handlung - insbesondere zum Gegenstand der Beschul-
digung - abgegeben haben, gehören nicht in den Proto-
kollvermerk.

2.4  Die Schiedsperson hat den Vermerk zu unterzeichnen.

3 Als Bescheinigung über die Erfolglosigkeit des Sühne-
versuchs (§ 36) dient eine Ausfertigung (VV Nr. 4 zu  
§ 30) des Protokollvermerks. Die Bescheinigung wird 
auf Antrag erteilt.

Täter-Opfer-Ausgleich in Strafsachen

VV zu § 37 (Durchführung)

Für die praktische Durchführung des Täter-Opfer-Ausgleichs 
wird auf die Allgemeine Verfügung des Ministers der Justiz und 
für Europaangelegenheiten „Beschleunigte Erledigung von 
Strafverfahren im Bereich der geringfügigen und mittleren Kri-
minalität; Täter-Opfer-Ausgleich“ vom 24. August 2000 (JMBl. 
S. 114), die durch die Allgemeine Verfügung vom 28. Novem-
ber 2002 (JMBl. 2003 S. 2) geändert worden ist, verwiesen.
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3 Nicht verbrauchte Vorschüsse zahlt die Schiedsperson 
an die antragstellende Partei gegen entsprechenden Zah-
lungsnachweis zurück; bei vollständiger Abrechnung 
am Schluss einer Schlichtungsverhandlung lässt sich die 
Schiedsperson die Rückzahlung des nicht verbrauchten 
Vorschusses von der antragstellenden Partei auf der Ur-
schrift der Kostenrechnung quittieren.

VV zu § 42 (Höhe der Gebühren)

1 Die Gebühr wird nicht für die Schlichtungsverhandlung, 
sondern für das gesamte Schlichtungsverfahren erhoben. 
Dieses beginnt regelmäßig mit der Aufnahme oder dem 
Eingang des Schlichtungsantrags.

2 Die Voraussetzungen, unter denen wegen der Schwierig-
keiten des Falles die Gebühr erhöht werden darf, können 
auch dann gegeben sein, wenn mehrere Personen auf 
einer oder auf beiden Seiten vorhanden oder wechselsei-
tige Anträge zu verhandeln sind, wenn mehrere Schlich-
tungstermine notwendig sind oder der einzige Schlich-
tungstermin ungewöhnlich viel Zeit in Anspruch nimmt. 
Die Gebührenerhöhung ist im Kassenbuch kurz zu be-
gründen.

VV zu § 43 (Auslagen) 

1 Die Dokumentenpauschale beträgt nach Nummer 31000 
der Anlage 1 zum Gerichts- und Notarkostengesetz bis 
zur Größe von DIN A3 für die ersten 50 Seiten 0,50 Eu-
ro je Seite, in Farbe 1,00 Euro je Seite, und für jede 
weitere Seite 0,15 Euro, in Farbe 0,30 Euro je Seite. 
Dabei ist es ohne Bedeutung, in welcher Form (Abschrift, 
Durchschrift, Ablichtung, Ausdruck, Formular) das Do-
kument hergestellt wird.

 Die Dokumentenpauschale wird erhoben:

a)  für die Aufnahme eines zu Protokoll der Schieds-
stelle gestellten Antrags,

b)  für die an die Parteien gerichteten Schreiben sowie 
für den Schriftverkehr, den die Schiedsstelle zur 
sachgerechten Durchführung des Schlichtungsver-
fahrens an Dritte richtet und der den Parteien mit-
zuteilen ist,

c)  für Ausfertigungen und Abschriften von Verglei-
chen, für eine Erfolglosigkeits- und/oder eine Süh-
nebescheinigung,

d) für Ladungen und Terminsnachrichten.

2 Unzulässig ist die Erhebung der Dokumentenpauschale 
für die vorgeschriebenen Eintragungen in die amtlichen 
Bücher, für die von Amts wegen zu erstellenden Kosten-
rechnungen sowie für den Schriftverkehr mit dem Amts-
gericht und mit dem hauptamtlichen Bürgermeister der 
jeweiligen Gebietskörperschaft oder dem Amtsdirektor.

3 Zu den zu erstattenden notwendigen baren Auslagen 
gehören außer den Kosten für die Inanspruchnahme 
eines Dolmetschers insbesondere die Portoauslagen für 
den Schriftverkehr (einschließlich der Kosten einer 

wenn die Zahlungspflicht mehrerer Schuldner auf nur 
einem dieser Absätze beruht.

5 Hat sich die Gegenpartei in einem Vergleich bereit er-
klärt, die Kosten des Schlichtungsverfahrens zu über-
nehmen, so ist diese zunächst als Kostenschuldner 
 heranzuziehen. Erst wenn feststeht, dass die Gegenpar-
tei nicht zahlen will oder zur Zahlung nicht in der Lage 
ist, kann sich die Schiedsstelle an die antragstellende 
Partei als Gesamtschuldner wenden. Aus diesem Grund 
ist der Kostenvorschuss erst nach Eingang aller Kosten 
zurückzuzahlen. Ist keiner der Kostenschuldner zur Zah-
lung bereit oder in der Lage, hat die Schiedsstelle die 
Gemeinde, die Verbandsgemeinde oder das Amt gemäß 
§ 41 Absatz 2 um Beitreibung zu ersuchen.

6 Ist im Vergleich ausnahmsweise keine Kostenregelung 
vorgesehen, so stellt Absatz 3 klar, dass dann jede der 
Parteien die Kosten des Schlichtungsverfahrens zur 
Hälfte trägt; die jeweiligen Beträge werden dann mit 
entsprechenden Kostenrechnungen eingefordert.

VV zu § 40 (Fälligkeit, Kostenvorschuss, Zurückbehal-
tungsrecht)

Die Schiedsstelle ist im Regelfall gehalten, einen die voraus-
sichtlichen Kosten (Gebühren und Auslagen) deckenden Vor-
schuss einzufordern. Sie darf hiervon nur dann absehen, wenn 
dies nach den Besonderheiten des Einzelfalles gerechtfertigt ist. 
Dabei hat sie zu beachten, dass der Vorschuss dazu dient, der 
Gemeinde, der Verbandsgemeinde oder dem Amt das kosten-
aufwendige Beitreibungsverfahren zu ersparen. Erst nach Ein-
zahlung des Vorschusses wird der Antrag aufgenommen, der 
Termin bestimmt, die Ladung der Parteien veranlasst oder eine 
Abschrift der Ausfertigung erteilt.

Eingegangene Vorschüsse sind unverzüglich in Spalte 4 des 
Vorblatts zum Protokollbuch einzutragen.

VV zu § 41 (Einforderung und Beitreibung)

1 Die Kostenrechnungen bestehen aus der Urschrift und 
mehreren Abschriften. Sämtliche Kostenrechnungen, die 
nach dem Muster der Anlagen 6 bis 9 gefertigt sind, 
müssen von der Schiedsperson unterzeichnet und mit 
dem Dienstsiegel versehen werden.

2 Eine Abschrift der Kostenrechnung (Anlagen 7 und 8) 
übergibt die Schiedsperson dem Kostenschuldner oder 
übersendet sie mit der Post. Gleichzeitig fordert sie ihn 
zur Zahlung binnen eines Monats auf und droht die Ein-
leitung des Beitreibungsverfahrens bei Nichtzahlung 
binnen der genannten Frist an. Handelt es sich bei dem 
Kostenschuldner um die antragstellende Partei, erfolgt 
die Zahlungsaufforderung nur hinsichtlich des nach Ver-
rechnung des eingezahlten Vorschusses verbleibenden 
Betrages.

 Zahlt der Kostenschuldner nicht oder nicht vollständig 
innerhalb der Zahlungsfrist, so leitet die Schiedsstelle 
das Beitreibungsverfahren ein, indem sie eine Abschrift 
der Kostenrechnung an die Gemeinde, die Verbands-
gemeinde oder das Amt übersendet und um Beitreibung 
des noch zu zahlenden Betrages bittet (Anlage 9).
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2 Einer im Rahmen des Einwendungsverfahrens an sie 
ergehenden Aufforderung des Gerichts zur Stellungnah-
me und zur Vorlage von Akten hat die Schiedsstelle 
unverzüglich Folge zu leisten.

VV zu § 46 (Aufteilung und Abrechnung über die Kosten, 
Aufwandsentschädigung)

1 Die Vorschriften des § 46 sind zwingend und können 
nicht durch Vereinbarungen zwischen der Gemeinde, 
der Verbandsgemeinde oder dem Amt und der Schieds-
stelle abgeändert werden.

2 Die Schiedsstelle hat mindestens einmal jährlich gegen-
über der Gemeinde, der Verbandsgemeinde oder dem 
Amt über die erhobenen Gebühren und Auslagen abzu-
rechnen. Im Übrigen kann die Schiedsstelle mit der 
Gemeinde, der Verbandsgemeinde oder dem Amt eine 
Vereinbarung darüber treffen, wie und zu welcher Zeit 
die Schiedsstelle wegen der Einkünfte abzurechnen hat. 
Bei der Abrechnung kann die Gemeinde, die Verbands-
gemeinde oder das Amt die Vorlage des Kassenbuchs, 
der Sammlung der Kostenrechnungen sowie des Proto-
kollbuchs nebst Vorblatt verlangen. Gebühren und Aus-
lagen, die der Gemeinde, der Verbandsgemeinde oder 
dem Amt - zum Beispiel bei einer Beitreibung - zuge-
flossen sind, sind der Schiedsstelle entsprechend ihrem 
nach § 46 Absatz 1 und 2 bestimmten Anteil zu über-
weisen.

3 Die Schiedsstelle hat amtliche Gelder, die bei ihr ein-
gehen, abgesehen von der Dokumentenpauschale und von 
aus eigenen Mitteln vorgestreckten Auslagen, bis zur 
Abrechnung mit der Gemeinde, der Verbandsgemeinde 
oder dem Amt gesondert von sonstigen Geldbeständen 
zu verwahren. Erst nach erfolgter Abrechnung dürfen 
diese Gelder von der Schiedsperson verwendet werden, 
soweit sie ihr aufgrund der Abrechnung zustehen.

Hinweis für weitere Gütestellen

Soweit diese Allgemeine Verfügung von weiteren Gütestellen im 
Sinne des § 794 Absatz 1 Nummer 1 der Zivilprozessordnung als 
Arbeitshilfe zugrunde gelegt wird, ergeht zu § 5 Absatz 3 des 
Brandenburgischen Schlichtungsgesetzes der Hinweis, dass 
mangels Befugnis zur Führung des Landessiegels bei Bescheini-
gungen über die Erfolglosigkeit der Schlichtung die Unterschrift 
der für die weitere Gütestelle handelnden Person genügt.

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Allgemeine Verfügung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Gleichzeitig treten die Verwaltungsvorschriften zum Schieds-
stellengesetz vom 9. April 2001 (ABl. S. 282, JMBl. S. 99), die 
zuletzt durch die Allgemeine Verfügung vom 4. August 2015 
(ABl. S. 715, JMBl. S. 67) geändert worden sind, außer Kraft.

Potsdam, den 27. August 2019

Der Minister der Justiz 
und für Europa und Verbraucherschutz

Stefan Ludwig

förmlichen Zustellung), den die Schiedsstelle mit den 
Parteien oder sonst in deren Interesse führt, die Auslagen 
für die aus gleichem Anlass geführten Telefon gespräche 
und die Fahrtkosten der Schiedsperson, wenn auf Antrag 
der Parteien außerhalb des Amtsraumes verhandelt wor-
den ist. 

4 Dolmetschervergütung

4.1  Nur einem hinzugezogenen Dolmetscher steht eine Ver-
gütung zu. Wenn eine Partei lediglich einen sprachkun-
digen Beistand zur Schlichtungsverhandlung mitge-
bracht hat, steht diesem keine Dolmetschervergütung 
zu.

4.2  Die Schiedsstelle sollte zunächst versuchen, wegen der 
Höhe der Vergütung eine Einigung zwischen den Par-
teien und dem Dolmetscher zu erzielen. Dadurch würde 
sich eine Festsetzung durch das Amtsgericht erübrigen.

4.3 Wird ein Antrag auf gerichtliche Festsetzung der Ver-
gütung gestellt, hat die Schiedsstelle dem Gericht eine 
Abschrift des Protokolls und etwa vorhandene, die Ent-
schädigung des Dolmetschers betreffende schriftliche 
Erklärungen der Parteien vorzulegen.

VV zu § 44 (Absehen von der Kostenerhebung) 

1 Von der Befugnis, die Gebühren zu ermäßigen oder von 
der Gebühren- und Auslagenerhebung ganz oder teil-
weise abzusehen, soll die Schiedsstelle in der Regel nur 
Gebrauch machen, wenn der Schuldner glaubhaft macht, 
dass er ohne Beeinträchtigung des für ihn und seine 
Familie notwendigen Unterhalts die Kosten nicht zahlen 
kann. Zur Glaubhaftmachung dienen eine aktuelle Ver-
dienstbescheinigung, ein Rentenbescheid, ein Bescheid 
über den Bezug von Arbeitslosengeld II nach dem Zwei-
ten Buch Sozialgesetzbuch oder Sozialhilfe nach dem 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch oder andere geeignete 
Unterlagen.

2 Die Schiedsperson vermerkt in der Spalte „Bemer-
kungen“ der Kostenrechnung, wenn sie Kosten  ermäßigt 
oder von der Kostenerhebung ganz oder teilweise 
 absieht.

3 Wird von der Kostenerhebung ganz abgesehen, so bleibt 
die für den Schuldner bestimmte Abschrift der Kosten-
rechnung mit der Urschrift bei der Sammlung der 
 Kostenrechnungen.

4 Von der Befugnis, die Gebühren zu ermäßigen oder von 
der Gebühren- und Auslagenerhebung ganz oder teilwei-
se abzusehen, bleibt das Recht der Schiedsstelle unbe-
rührt, im Einzelfall eine Ratenzahlung zu vereinbaren. 

VV zu § 45 (Einwendungen gegen den Kostenansatz)

1 Werden gegen den Kostenansatz Einwendungen bei der 
Schiedsstelle erhoben, so hat diese sie unverzüglich mit 
einer eigenen Stellungnahme und einer Abschrift des 
Protokolls und mit etwa vorhandenen weiteren, das 
Schlichtungsverfahren betreffenden Schriftstücken dem 
Amtsgericht zuzuleiten.



JMBl. 115

Anlage 6:  Urschrift der Kostenrechnung, VV Nr. 2 zu § 38

Anlage 7:  Kostenrechnung, wenn die antragstellende Partei 
Kostenschuldner ist, VV Nr. 2 zu § 41

Anlage 8:  Kostenrechnung, wenn die Gegenpartei Kosten-
schuldner ist, VV Nr. 2 zu § 41

Anlage 9:  Kostenrechnung, wenn ein Beitreibungsverfahren 
eingeleitet wird, VV Nr. 2 zu § 41

Anlagen

Anlage 1:  Jahresübersicht, VV Nr. 2.1 zu § 9 

Anlage 2:  Übersicht, VV Nr. 2.2 zu § 9 

Anlage 3:  Vorblatt zum Protokollbuch, VV Nr. 2.2 zu § 10 

Anlage 4:  Erfolglosigkeitsbescheinigung, VV Nr. 3.1 zu § 28

Anlage 5:  Kassenbuch, VV Nr. 1 zu § 38 
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Anlage 1   
(Jahresübersicht, VV Nr. 2.1 zu § 9) 

 
Jahresübersicht 20____  

 
 

über die Tätigkeit der Schiedsstelle __________________________________________________ 
in __________________________________________________ 

Amtsgerichtsbezirk __________________________________________________ 
 
       Zahl der Schiedspersonen (einschließlich Stellvertreter):  ________ 
 
 
A) Strafsachen nach 
     § 380 StPO 

1. Zahl der Anträge auf Sühneversuch 
2. davon (Nummer 1) Zahl der Anträge in gemisch-

ten Streitigkeiten1 
3. Zahl der Fälle, in denen beide Parteien erschie-

nen sind 
4. Zahl der Fälle, in denen der Sühneversuch Er-

folg gehabt hat 

____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 

B) Täter-Opfer-Ausgleich  
     nach § 37 SchG 

1.  Anzahl der Verfahren 
 
2.  Anzahl der erfolgreichen Verfahren 

____________________ 
 
____________________ 

 
C) Bürgerliche  
     Rechtsstreitigkeiten  

1. Zahl der Anträge auf Schlichtungsverhandlung 
2. davon (Nummer 1) Zahl der Fälle obligatorischer 

Streitschlichtung 
3. davon (Nummer 2) Zahl der Anträge in gemisch-

ten Streitigkeiten2 
4. Zahl der Fälle, in denen beide Parteien erschie-

nen sind 
5. Zahl der durch Vergleich erledigten Fälle 

____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 

D) Zahl der sonstigen 
     Inanspruchnahmen 
     (Tür- und Angelfälle) 

Anzahl 
 

____________________ 
 

E) Summe der Gebüh- 
     ren, die zugeflossen 
     sind 

1. der Gemeinde/Verbandsgemeinde/dem Amt 
2. der Schiedsstelle 

 ________ Euro___ Cent  
 ________ Euro___ Cent 

 

                                            
1  Es handelt sich dabei in erster Linie beziehungsweise überwiegend um Sühneversuche im Sinne von § 380 StPO, in 

denen auch bürgerlich-rechtliche Streitigkeiten im Rahmen der obligatorischen Streitschlichtung enthalten sind. 
2  Es handelt sich dabei in erster Linie beziehungsweise überwiegend um Fälle bürgerlich-rechtlicher Streitigkeiten im 

Rahmen der obligatorischen Streitschlichtung, in denen auch Sühneversuche im Sinne von § 380 StPO enthalten sind. 
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Anlage 3   
(Vorblatt zum Protokollbuch, VV Nr. 2.2 zu § 10) 

 
 
 
Anleitung 
 
1.  Die Schiedsperson hat das Vorblatt zum Protokollbuch nach dem vorliegenden Muster fortlaufend zu führen. 
 
2.  In Spalte 4 trägt die Schiedsperson die Höhe des eingezahlten Vorschusses ein. Wegen der Buchung der 

Ein- und Rückzahlung des Kostenvorschusses vgl. die Anleitung zum Kassenbuch (Anlage 5). 
 
3.  In Spalte 6 ist anzugeben, ob alle Parteien erschienen sind. 
 
4.  In Spalte 7 ist neben dem Ergebnis der Schlichtungsverhandlung (zum Beispiel Vergleich, Erfolglosigkeit, 

Vertagung, Antragsrücknahme, Wiedergutmachung des Schadens) auch einzutragen, ob eine Erfolglosig-
keitsbescheinigung erteilt worden ist. 

 
 
 
 
Protokollbuch mit Vorblatt der Schiedsstelle ____________________________________________________  
Dem Schiedsmann/Der Schiedsfrau* _________________________________________________________ 
in _____________________________________________________________________________________  
zum amtlichen Gebrauch übergeben. 

 
(Ort und Datum, Dienstsiegel und Unterschrift) 
 
 

 
Lfd. Nr. 

 
Name und Anschrift der Parteien 

 

 
Gegenstand des Streits 

 
Kostenvorschuss 

Betrag in Euro 
Antragstellende Partei Gegenpartei 

1 2a 2b 3 4 
     

 
 

Termin 
 

Anzahl 
der er-

schiene-
nen Par-

teien 

 
Ergebnis der Schlichtungsverhand-
lung/Erfolglosigkeitsbescheinigung 

 
Pro-

tokoll-
Nr. 

 
Bemerkungen 

Datum Uhrzeit 

5a 5b 6 7 8 9 
      

 
 
*   Nichtzutreffendes streichen 
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Anlage 4 
(Erfolglosigkeitsbescheinigung, VV Nr. 3.1 zu § 28) 

 
 
 
 Erfolglosigkeitsbescheinigung  
 
 
In dem Schlichtungsverfahren zwischen 
 
 
Frau/Herrn/Firma  
 (Name und Vorname oder Firma der antragstellenden Partei nebst gesetzlichem Vertreter) 
  

 
 (Anschrift der antragstellenden Partei nebst gesetzlichem Vertreter) 
  
und 
Frau/Herrn/Firma 

 

 (Name und Vorname oder Firma der antragsgegnerischen Partei nebst gesetzlichem Ver-
treter) 

  
 

 (Anschrift der antragsgegnerischen Partei nebst gesetzlichem Vertreter) 
 
 
konnte eine Einigung nicht erzielt werden.  
 
 
Gegenstand des Schlichtungsverfahrens war: 
(kurze Beschreibung des Begehrens der antragstellenden Partei, insbesondere des Antrags) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Das Schlichtungsverfahren begann am (Antragseingang) ________________________________ und wurde am  
 
_____________________________ beendet. 
 
 
 
 
 
(Ort und Datum, Dienstsiegel und Unterschrift) 
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Anlage 5 
(Kassenbuch, VV Nr. 1 zu § 38) 

 
Anleitung 
 
1.  Das Kassenbuch dient der Erfassung der bei der Schiedsstelle eingegangenen Beträge. Einzutragen in Spal-

te 5 sind daher die abzurechnenden Vorschüsse aller bar oder unbar eingegangenen Kostenzahlungen sowie 
die von der Gemeinde, der Verbandsgemeinde oder dem Amt an die Schiedsperson bewirkten Zahlungen. 

 
2.  Die Eintragungen sind hinsichtlich der Kostenvorschüsse im Zeitpunkt der Erstellung der Kostenrechnung, im 

Übrigen unverzüglich nach Eingang der Zahlung, vorzunehmen. 
 
3.  Eingezahlte Teilbeträge oder nicht kostendeckende Vorschüsse werden zunächst auf die Auslagen, erst dann 

auf die Gebühren verrechnet. Bei späteren Zahlungen in derselben Angelegenheit ist in Spalte 9 ein gegen-
seitiger Hinweis anzubringen. 

 
4.  In der Spalte 8 sind Rückzahlungen an die Partei sowie die Summe der nach Abrechnung an die Gemeinde, 

die Verbandsgemeinde oder das Amt abzuführenden Gebührenanteile einzutragen. 
 
5.  Zur Abrechnung mit der Gemeinde, der Verbandsgemeinde oder dem Amt ist die Spalte 7 unter neuer lau-

fender Nummer aufzurechnen. Der an die Gemeinde, die Verbandsgemeinde oder das Amt zu zahlende Be-
trag (die Hälfte von Spalte 7) ist in Spalte 8 (Überschuss) einzutragen (vgl. Nummer 4). 

 
6.  Barauszahlungen von Überschüssen (Spalte 8) soll sich die Schiedsperson in geeigneter Weise quittieren 

lassen. Da die Partei regelmäßig bei der Erstellung der Quittung in Spalte 9 des Kassenbuchs Kenntnis von 
den Beteiligten anderer Schlichtungsverfahren erhalten würde, soll die Quittung außerhalb des Kassenbuchs 
erteilt werden. 

 
 
Kassenbuch der Schiedsstelle ______________________________________________________________ 
Dem Schiedsmann/Der Schiedsfrau* _________________________________________________________ 
in _____________________________________________________________________________________ 
zum amtlichen Gebrauch übergeben. 
 
 
(Ort und Datum, Dienstsiegel und Unterschrift) 
 
 
Kassenbuch 
 
     Verwendet als: 
Lfd. Nr. Tag der Ein-

tragung 
Lfd. Nr. des 
Vorblattes 

Name des 
Einzahlers 

Eingezahlter 
Betrag Euro 

Auslagen 
Euro 

Gebühren 
Euro 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Überschuss Euro Vermerke 

8 9 
 
 
* Nichtzutreffendes streichen 
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Anlage 6 
(Urschrift der Kostenrechnung, VV Nr. 2 zu § 38) 

 
Datum: 
 
Schiedsstelle: 
   
(Gemeinde, Bezirk-Nr.)   

 (Anschrift) 
Schiedsperson: 
 
Vorblatt-Nr.: 

Kostenrechnung 
 
In der Sache _______________________________ gegen _________________________________ 
 

Lfd. 
Nr. Kosten Betrag 

in Euro Bemerkungen 

 Gebühr für das Verfahren mit - ohne* - Vergleich 
(§ 42 Absatz 1 SchG) 

  

 Erhöhte Gebühr für das Verfahren  
(§ 42 Absatz 2 SchG) 

  

 Dokumentenpauschale - … Seiten - 
(§ 43 Absatz 1 Nummer 1 SchG) 

  

 Portoauslagen  
(§ 43 Absatz 1 Nummer 2 SchG) 

  

 Dolmetscherkosten 
(§ 43 Absatz 2 SchG, VV Nr. 3 zu § 16 SchG) 

  

 sonstige bare Auslagen 
(§ 43 Absatz 1 Nummer 2 SchG, VV Nr. 3 zu § 43 SchG) 

  

 
 

   

Gesamtbetrag   

vom Gesamtbetrag trägt die antragstellende Partei   

eingezahlter Vorschuss der antragstellenden Partei   

an die antragstellende Partei zu erstatten - von der antragstellenden 
Partei zu zahlen* 

  

vom Gesamtbetrag trägt die Gegenpartei    

hiervon gezahlt hat die Gegenpartei   
 

 

Kostenrechnung  ab  am:  
Zahlungseingang  am: Kassenbuch-Nr.: 
  am: Kassenbuch-Nr.: 
Kostenrechnung zur Einziehung  
an die Gemeinde/Verbandsgemeinde/das Amt ab am: 

 

Zahlungseingang  am: Kassenbuch-Nr.  
 

      

Ort  Datum  Unterschrift Schiedsperson  
(Dienstsiegel) 
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2 

Nichtamtlicher Teil: 
Von der antragstellenden Partei .................... Euro 
als Vorschuss erhalten am ..................................... 
 
Weitere Begründung für erhöhte Gebühr: 
 
 
 
 

Quittung 
................... Euro als - teilweise* - Rückzahlung des Kos-
tenvorschusses erhalten. 
 

   

Ort Datum 
 

 

Unterschrift 
 

 

*  Nichtzutreffendes streichen 
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Anlage 7 
(Kostenrechnung, wenn die antragstellende Partei Kostenschuldner ist, VV Nr. 2 zu § 41) 

 
Datum: 
 
Schiedsstelle: 
   
(Gemeinde, Bezirk-Nr.)   

 (Anschrift) 
Schiedsperson: 
 
Vorblatt-Nr.: 

 
Kostenrechnung 

 
In der Sache _______________________________ gegen _________________________________ 
 

Lfd. 
Nr. Kosten Betrag 

in Euro Bemerkungen 

 Gebühr für das Verfahren mit - ohne* - Vergleich 
(§ 42 Absatz 1 SchG) 

  

 Erhöhte Gebühr für das Verfahren  
(§ 42 Absatz 2 SchG) 

  

 Dokumentenpauschale - … Seiten - 
(§ 43 Absatz 1 Nummer 1 SchG) 

  

 Portoauslagen  
(§ 43 Absatz 1 Nummer 2 SchG) 

  

 Dolmetscherkosten 
(§ 43 Absatz 2 SchG, VV Nr. 3 zu § 16 SchG) 

  

 sonstige bare Auslagen 
(§ 43 Absatz 1 Nummer 2 SchG, VV Nr. 3 zu § 43 SchG) 

  

 
 

   

Gesamtbetrag   

vom Gesamtbetrag trägt die antragstellende Partei   

eingezahlter Vorschuss der antragstellenden Partei   

an die antragstellende Partei zu erstatten - von der antragstellenden 
Partei zu zahlen* 

  

vom Gesamtbetrag trägt die Gegenpartei    

hiervon gezahlt hat die Gegenpartei   
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Herrn/Frau/Eheleute 
 
 
 
Sehr geehrter Empfänger! Sehr geehrte Empfängerin! 
 
(  )**  Vorstehende Kostenrechnung übersende ich mit der Bitte um Zahlung des Kostenbetrags in Höhe von ................... 

Euro binnen einer Frist von einem Monat unter Angabe der o. g. Vorblatt-Nr. an mich/an die Schiedsstelle* auf das 
Konto ........................................................................................ (IBAN). 
Vorsorglich weise ich darauf hin, dass ich im Nichtzahlungsfall nach Fristablauf die Kostenrechnung der Gemeinde/der 
Verbandsgemeinde/dem Amt* ....................................................................... zur Einleitung des Beitreibungsverfahrens 
übergeben werde.  
 

(  )**  Vorstehende Kostenrechnung überreiche ich mit der Bitte um Kenntnisnahme von der Verrechnung des von Ihnen 
gezahlten Vorschusses. 

 
(  )**  Die Rückzahlung des Überschusses an Sie habe ich veranlasst. 
 
(  )**   Die Rückzahlung des Überschusses an Sie werde ich nach Eingang des Kostenanteils der Gegenpartei veranlassen. 
 
(  )**   Über den Eingang des von Ihnen zu zahlenden Betrages erteile ich hiermit Quittung. 
 
(  )**   Ich bestätige, dass der von der Gegenpartei zu zahlende Betrag von Ihnen vom Vorschuss abgezogen wurde und Sie 

insoweit einen Anspruch auf Erstattung gegen die Gegenpartei haben (…… Euro). 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
______________________ 
Unterschrift  Schiedsperson       (Dienstsiegel) 
 
 
 
*  Nichtzutreffendes streichen 
** Zutreffendes ankreuzen 
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Anlage 8 
(Kostenrechnung, wenn die Gegenpartei Kostenschuldner ist, VV Nr. 2 zu § 41) 

 
Datum: 
 
Schiedsstelle: 
   
(Gemeinde, Bezirk-Nr.)   

 (Anschrift) 
Schiedsperson: 
 
Vorblatt-Nr.: 

 
Kostenrechnung 

 
In der Sache _______________________________ gegen _________________________________ 
 

Lfd. 
Nr. Kosten Betrag 

in Euro Bemerkungen 

 Gebühr für das Verfahren mit - ohne* - Vergleich 
(§ 42 Absatz 1 SchG) 

  

 Erhöhte Gebühr für das Verfahren  
(§ 42 Absatz 2 SchG) 

  

 Dokumentenpauschale - … Seiten - 
(§ 43 Absatz 1 Nummer 1 SchG) 

  

 Portoauslagen 
(§ 43 Absatz 1 Nummer 2 SchG) 

  

 Dolmetscherkosten 
(§ 43 Absatz 2 SchG, VV Nr. 3 zu § 16 SchG) 

  

 sonstige bare Auslagen 
(§ 43 Absatz 1 Nummer 2 SchG, VV Nr. 3 zu § 43 SchG) 

  

 
 

   

Gesamtbetrag   

vom Gesamtbetrag trägt die antragstellende Partei   

vom Gesamtbetrag trägt die Gegenpartei    
 

 

Herrn/Frau/Eheleute 
 
 
 
Sehr geehrter Empfänger! Sehr geehrte Empfängerin! 
 
(  )**  Vorstehende Kostenrechnung übersende ich mit der Bitte um Zahlung des Kostenbetrags in Höhe von ................... 

Euro binnen einer Frist von einem Monat unter Angabe der o. g. Vorblatt-Nr. an mich/an die Schiedsstelle* auf das 
Konto ........................................................................................ (IBAN). 
Vorsorglich weise ich darauf hin, dass ich im Nichtzahlungsfall nach Fristablauf die Kostenrechnung der Gemeinde/der 
Verbandsgemeinde/dem Amt* ........................................................................ zur Einleitung des Beitreibungsverfahrens 
übergeben werde.  
 

(  )**  Über den Eingang des von Ihnen zu zahlenden Betrages erteile ich hiermit Quittung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
______________________ 
Unterschrift Schiedsperson       (Dienstsiegel) 
 
 
 
*  Nichtzutreffendes streichen 
** Zutreffendes ankreuzen 



126 JMBl.

Anlage 9 
(Kostenrechnung, wenn ein Beitreibungsverfahren eingeleitet wird, VV Nr. 2 zu § 41) 

 
Datum: 
 
Schiedsstelle: 
   
(Gemeinde, Bezirk-Nr.)   

 (Anschrift) 
Schiedsperson: 
 
Vorblatt-Nr.: 

 
Kostenrechnung 

 
in der Sache _______________________________ gegen _________________________________ 
 

Lfd. 
Nr. Kosten Betrag 

in Euro Bemerkungen 

 Gebühr für das Verfahren mit - ohne* - Vergleich 
(§ 42 Absatz 1 SchG) 

  

 Erhöhte Gebühr für das Verfahren  
(§ 42 Absatz 2 SchG) 

  

 Dokumentenpauschale - … Seiten - 
(§ 43 Absatz 1 Nummer 1 SchG) 

  

 Portoauslagen  
(§ 43 Absatz 1 Nummer 2 SchG) 

  

 Dolmetscherkosten 
(§ 43 Absatz 2 SchG, VV Nr. 3 zu § 16 SchG) 

  

 sonstige bare Auslagen   
(§ 43 Absatz 1 Nummer 2 SchG, VV Nr. 3 zu § 43 SchG) 

  

 
 

   

Gesamtbetrag   

vom Gesamtbetrag trägt die antragstellende Partei   

eingezahlter Vorschuss der antragstellenden Partei   

an die antragstellende Partei zu erstatten - von der antragstellenden 
Partei zu zahlen* 

  

vom Gesamtbetrag trägt die Gegenpartei    

hiervon gezahlt hat die Gegenpartei   
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An die Gemeinde-/Stadtverwaltung 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Vorstehende Kostenrechnung übersende ich mit der Bitte um  
 
(  )**  Einleitung des Beitreibungsverfahrens über ..… Euro gegen die antragstellende Partei    

……………………………………………………………………………………………………………….... 
 
(  )**  Einleitung des Beitreibungsverfahrens über ….. Euro gegen die Gegenpartei 

……………………………………………………………………………………………………................... 
 
und Überweisung unter Angabe der Vorblatt-Nr. ….. auf mein Konto/das Konto der Schiedsstelle*  
…………………………………………………..……………… (IBAN). 
 
Der Kostenschuldner/die Kostenschuldnerin hat die Kostenforderung nicht innerhalb der gesetzten Monatsfrist gezahlt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
______________________ 
Unterschrift  Schiedsperson       (Dienstsiegel) 
 
 
*  Nichtzutreffendes streichen 
** Zutreffendes ankreuzen 
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Direktor des Amtsgerichts Eberswalde Johannes Wolfs, Dienst-
ausweis-Nr. 205 691, ausgestellt am 12. Februar 2019, gültig 
bis 11. Februar 2029

Ich bitte alle Justizbehörden, insbesondere die Justizvollzugs-
anstalten, Vorkehrungen zu treffen, um eine missbräuchliche 
Benutzung des Ausweises zu verhindern. Feststellungen über 
den Verbleib des Ausweises sind umgehend dem Ministerium 
der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz mitzuteilen.

Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen

Bekanntmachung des Ministeriums der Justiz
und für Europa und Verbraucherschutz

Vom 26. August 2019

Folgender abhanden gekommener Dienstausweis wird hiermit 
für ungültig erklärt:

Personalnachrichten

Bekanntmachungen

Ordentliche Gerichtsbarkeit

Ernannt:
zur Vorsitzenden Richterin am Landgericht: Richterin am 
Landgericht Mandy Liersch in Cottbus; zum Direktor des 
Amtsgerichts: Richter am Amtsgericht Mike Mauter in 
Prenzlau; zum Richter am Amtsgericht (weiterer aufsicht-
führender Richter): Richter am Landgericht Christian Eicke 
in Cottbus; zur Richterin am Landgericht: Richterin Stephanie 
von Jutrzenka in Neuruppin; zur Richterin am Amtsgericht: 
Richterin Anja Schulze in Strausberg; zur Richterin/zum Rich-
ter: Assessorin Lisa Laiana Pfützner, Assessorin Dr. Janina Voß, 
Assessor Christopher Gerhardt, Assessor Hanno Menke, Asses-
sor Jens Nimz

Ausgeschieden:
Präsident des Landgerichts Dr. Holger Matthiessen in Frankfurt 
(Oder) durch Übertritt in den Dienst des Landes Berlin unter 
Ernennung zum Präsidenten des Landgerichts Berlin

Ruhestand: 
Justizamtsrätin Karin Sievert aus Königs Wusterhausen; Justiz-
hauptsekretärin Gabriele Gilis aus Potsdam; Justizhauptsekre-
tärin Christine Kieschnick aus Cottbus; Justizhauptsekretärin 
Beate Nemetschke aus Eisenhüttenstadt; Justizobersekretärin 
Sylvia Schmidt aus Eberswalde; Obergerichtsvollzieher – A 9 – 
Gerald Deon aus Eberswalde 

Staatsanwaltschaften

Ernannt:
zur Staatsanwältin (Richterin auf Probe)/zum Staatsanwalt 
(Richter auf Probe): Maria Elisabeth Schwarz, Dzenita Sirucic 
und Christopher Riedel in Cottbus, Raoul Peter Swibertus Drust 
und Hubert Walkowiak in Frankfurt (Oder), Sarah Nitz in Pots-
dam

Ruhestand:
Justizoberamtsrat Andreas Wanke aus Cottbus; Erster Justiz-
hauptwachtmeister Burkhard Wegener aus Neuruppin; Justiz-
amtsinspektorin Heidrun Wunder aus Potsdam

Verwaltungsgerichtsbarkeit

Ernannt:
zum Vizepräsidenten am Verwaltungsgericht: Vorsitzender 
Richter am Verwaltungsgericht Wilfried Kirkes in Frankfurt 
(Oder); zum Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht: 
Richter am Verwaltungsgericht Ruben Langer in Potsdam; zur 
Richterin am Verwaltungsgericht/zum Richter am Verwal-
tungsgericht: Richter Philipp Görich in Cottbus, Richter  
Dr. Marcus Karge und Richter Endrik Holzinger in Frankfurt 
(Oder), Richterin Dr. Katja Frey, Richter Dr. Sven Gerry Gähler 
und Richter (kraft Auftrags) Dr. Mischa Hecker in Potsdam; zur 
Richterin/zum Richter: Assessorin Florina Margaretha Polutta 
und Assessor Dr. Daniel Rosentreter in Frankfurt (Oder)

Sozialgerichtsbarkeit

Ernannt:
zur Vorsitzenden Richterin am Landessozialgericht – R 3 –/
zum Vorsitzenden Richter am Landessozialgericht – R 3 –: 
Richterin am Landessozialgericht Ramona Hoffmann, Richter 
am Landessozialgericht Knut Haack, Präsident des Sozialge-
richts Jes Albert Möller in Neuruppin

Ruhestand:
Vorsitzende Richterin am Landessozialgericht Angela Gaudin
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– ein rechtswissenschaftliches Studium an einer Universität 
oder Hochschule der ehemaligen DDR mit dem Staatsexa-
men abgeschlossen und einen zweijährigen Vorbereitungs-
dienst mit einer Staatsprüfung absolviert haben. Auf den 
Vorbereitungsdienst mit der Staatsprüfung wird verzichtet, 
wenn die Bewerberin/der Bewerber als Notarin/Notar in 
einem Staatlichen Notariat tätig war oder zehn Jahre als 
Juristin/Jurist gearbeitet hat und notarspezifische Kenntnisse 
nachweist. 

Nach § 7 Absatz 1 der Bundesnotarordnung soll zur hauptbe-
ruflichen Amtsausübung als Notarin/Notar in der Regel nur 
bestellt werden, wer einen dreijährigen Anwärterdienst als No- 
tarassessorin/Notarassessor geleistet hat und sich im Anwärter-
dienst der Notarkammer des Landes befindet, in dem sie oder 
er sich um die Bestellung bewirbt.

Es besteht die Verpflichtung zur Übernahme der Aktenverwal-
tung der Urkundengeschäfte der Amtsvorgängerin.

Bewerbungen sind in dreifacher Ausfertigung an das Ministeri-
um der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes 
Brandenburg, Abteilung II – Notarangelegenheiten –, Heinrich-
Mann-Allee 107, 14473 Potsdam, zu richten und müssen bis 
zum 14. Oktober 2019 eingegangen sein. Sie haben die in Ab-
schnitt II Nummer 3 der Allgemeinen Verfügung des Ministers 
der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz über die  
Angelegenheiten der Notarinnen und Notare (AVNot) vom  
6. Mai 2014 (JMBl. S. 68), die zuletzt durch die Allgemeine 
Verfügung vom 16. Mai 2017 (JMBl. S. 42) geändert worden 
ist, vorgesehenen Angaben zu enthalten.

III.

Im Geschäftsbereich der Notarkammer des Landes Brandenburg 
sind

zwei Stellen
für eine Notarassessorin/einen Notarassessor

zu besetzen.

Die Ausschreibung richtet sich in erster Linie an Bewerberinnen 
und Bewerber, die die zweite juristische Staatsprüfung in den 
Prüfungsjahren 2017 bis 2019 abgelegt haben. Mindestens eine 
Prüfung sollte mit der Note „vollbefriedigend“ oder besser be-
standen worden sein. Schwerbehinderte Bewerber werden bei 
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Einzelheiten zum Notaranwärterdienst sind in der Verordnung 
zur Regelung von Angelegenheiten auf dem Gebiet des Notar-
wesens (Notarverordnung – NotV) vom 6. Januar 2015  
(GVBl. II S. 3) geregelt, die zuletzt durch Verordnung vom 
28. Februar 2019 (GVBl. II S. 1) geändert worden ist.

Bewerbungen sind in dreifacher Ausfertigung an das Ministeri-
um der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes 
Brandenburg, Abteilung II – Notarangelegenheiten –, Heinrich-

Ministerium der Justiz
und für Europa und Verbraucherschutz

I.

Es wird Bewerbungen für die folgenden Stellen entgegengese-
hen:

– bei dem Verwaltungsgericht Cottbus

 zwei Stellen für Richterinnen oder Richter am Verwal-
tungsgericht

 (Besoldungsgruppe R 1 BbgBesO)

– bei dem Verwaltungsgericht Potsdam 

 eine Stelle für eine Richterin oder einen Richter am Ver-
waltungsgericht

 (Besoldungsgruppe R 1 BbgBesO)

Wegen der an die Bewerberinnen und Bewerber zu stellenden 
Anforderungen wird auf die Allgemeine Verfügung der Minis-
terin der Justiz vom 26. November 2007 (AnforderungsAV), 
veröffentlicht im JMBl. für das Land Brandenburg vom  
17. Dezember 2007, S. 180 ff., Bezug genommen.

Da in diesem Bereich Frauen unterrepräsentiert sind, sind sie 
besonders aufgefordert, sich zu bewerben.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und Leistung bevorzugt berück-
sichtigt. 

Die Ausschreibung der Stellen richtet sich ausschließlich an 
Richterinnen und Richter auf Probe aus der Verwaltungsgerichts-
barkeit des Landes Brandenburg.

Bewerbungen sind bis zum 15. Oktober 2019 auf dem Dienst-
weg an das Ministerium der Justiz und für Europa und Verbrau-
cherschutz des Landes Brandenburg, Heinrich-Mann-Allee 107, 
14473 Potsdam, zu richten. 

II.

Es wird Bewerbungen entgegengesehen 

für die Neubesetzung
einer Notarstelle in Angermünde
zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Die Bewerberinnen/Bewerber müssen

– die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Rich-
tergesetz erlangt haben

oder

Ausschreibungen
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(JMBl. S. 68), die zuletzt durch die Allgemeine Verfügung vom 
16. Mai 2017 (JMBl. S. 42) geändert worden ist, vorgesehenen 
Angaben zu enthalten.

Weitere Auskünfte erteilt Herr Dr. Olizeg (Tel.: 0331 866-3231).

Mann-Allee 107, 14473 Potsdam, zu richten und müssen bis 
zum 14. Oktober 2019 eingegangen sein. Sie haben die in  
Abschnitt II Nummer 3 Buchstabe a bis d und f bis m der All- 
gemeinen Verfügung des Ministers der Justiz über Angelegen- 
heiten der Notarinnen und Notare (AVNot) vom 6. Mai 2014  
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